
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BK8-12/1041-11 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Rainer Sender 

und den Beisitzer Bernd Petermann, 

gegenüber der Bayernwerk AG, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg, gesetzlich 

vertreten durch den Vorstand, 

- Netzbetreiber ­
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am 17.11 .2014 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01 .01.2014 bis zum 31.12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be­

schlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01 .01 .2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV oder volatile Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen . 

­

­
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GRÜNDE 

1. 	 Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

1. 	 Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß§ 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben . Für die Ermittlung des 

Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV 

an den Gesamtkosten gemäß § 6 Abs. 1 ARegV waren weitere Informationen not­

wendig. Der Netzbetreiber hatte die Möglichkeit, Kostenanteile in der Überleitungs­

rechnung umzubuchen. 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Schreiben vom 13.08.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit 

Schreiben vom 22.08.2013 gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach 

eingehender Würdigung der Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbe­

treiber mit Schreiben vom 27.09.2013 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen 

Gesamtkosten mitgeteilt (Anlage Zwischendokumentation und den dazu gehörigen 

Anlagen 1 bis 3). 

2. 	 Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 Abs. 3 

ARegV 

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen 

zu können, war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die 

keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß§ 24 Abs. 4 

S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur-
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den von der Bundesnetzagentur erhoben. Die Bundesnetzagentur hat die vom Netz­

betreiber übermittelten Daten einer Konsistenz- und Plausibilitätskontrolle unterzo­

gen. Der Netzbetreiber wurde im Falle beobachteter Inkonsistenzen oder unplausib­

ler Datenübermittlungen aufgefordert, diese zu erläutern und, sofern eine Adjustie­

rung der Daten erforderlich war, die korrigierten Daten erneut unter Verwendung des 

Web-Formulars im Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu übermitteln. 

3. 	 Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Metho­

den gemäß Anlage 3 ARegV 

Das Beraterkonsortium SwissEconomics I SUMICSID hat auf Grundlage der erhobe­

nen Daten ein Effizienzvergleichsmodell entwickelt. Am 12.07.2013 fand in den 

Räumlichkeiten des Bundesumweltministeriums eine Anhörung mit den Wirtschafts­

und Verbrauchervertretern gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in 

Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden zur Effizienzwertermittlung statt. 

Den Wirtschafts- und Verbrauchervertretern wurde die Möglichkeit zur schriftlichen 

Stellungnahme eingeräumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt vier Stel­

lungnahmen eingegangen. Die Verbände VKU, GEODE und BDEW haben am 

05.08.2013 eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht. Darüber hinaus sind Stel­

lungnahmen der ENSO NETZ GmbH (ENSO NETZ), der NRM Netzdienste Rhein­

Main GmbH (NRM) sowie der SWM Infrastruktur GmbH (SWM) eingegangen. 

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass noch kein konkretes 

Modell für die Berechnung der Effizienzwerte vorgestellt worden ist. Die Informatio­

nen seien nicht ausreichend, um der obligatorischen Anhörung der Verbände zu ge­

nügen (§§ 12 Abs. 1 Satz 2 und 13 Abs. 3, Satz 10 ARegV). Ziel dieser Regelung sei 

es, Transparenz zu schaffen und die inhaltliche Richtigkeit sicherzustellen. Die Ver­

bände schildern daher, dass aus ihrer Sicht in der ARegV vorgesehene Verfahrens­

rechte verletzt würden, sollte die Bundesnetzagentur nicht weitere Informationen 

(insb. konkrete Gütemaße und Verteilungsgrößen zu den einzelnen Modellen) über­

mitteln. 

Des Weiteren kritisieren die Verbände, dass fehlende Kostendaten von 32 Unter­

nehmen durch die Bundesnetzagentur geschätzt wurden. Dies sei unabhängig von 

der Approximationsmethode u.a. deswegen kritisch zu sehen, weil unterstellt würde, 
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dass Unternehmen mit fehlenden Daten die gleiche Struktur aufweisen wie diejeni­

gen mit vollständigen Daten. Dies sei jedoch angesichts der Tatsache, dass vor al­

lem kleinere Netzbetreiber keine vollständigen Daten aufweisen nicht der Fall. 

Das mehrstufige Verfahren zur Datenvalidierung wird von den Verbänden ausdrück­

lich gelobt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Validierung angesichts der 

noch nicht endgültigen Datenbasis in jedem Fall zu wiederholen sei. 

Außerdem weisen die Verbände darauf hin, dass für die Auswahl möglicher Ver­

gleichsparameter sicherzustellen sei, dass die Kostenseite der Daten mit der Struk­

turparameterseite inhaltlich konsistent ist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, 

dass der unterschiedliche Umgang mit Entgelten für singulär genutzte Betriebsmittel 

(§ 19 Abs. 3 StromNEV) den Effizienzvergleich verzerren könnte. 

Weiterhin weisen die Verbände darauf hin, dass die Verteilernetzbetreiber Strom in 

Deutschland besonders heterogen seien. Die Bundesnetzagentur sei in ihrer Konsul­

tation in der Parametrierung nicht auf diese vorliegenden Heterogenitäten eingegan­

gen. 

Insbesondere in Bezug auf die Beachtung von Erneuerbaren Energien sehen die 

Verbände Probleme. Kosten, die auf gesetzliche Vorgaben zurückgehen, dürften da­

her nicht als ineffiziente Kosten gewertet werden . Die vom Gesetzgeber geforderte 

und geförderte Heterogenität sollte in der Parametrierung berücksichtigt werden (z.B. 

durch Beachtung der Einspeisepunkte). 

Zudem fordern die Verbände, dass ein Parameter berücksichtigt werde, der die Netz­

länge Hochspannung disaggregiert abbildet. Diesen Punkt hebt die ENSO NETZ 

GmbH ausdrücklich hervor. 

Als weiterer kritischer Punkt wird die höhere Versorgungsdichte städtischer NB an­

gesehen. Um diesbezüglich Nachteile auszuschließen, müsse eine Second-Stage 

Analyse durchgeführt werden. Außerdem sei die Integration von Parametern, die ei­

ne höhere Versorgungsdichte anzeigen (z.B. Zählpunkte), eine Möglichkeit den City­

Effekt zu verhindern. 

Der Netzbetreiber DB Energie GmbH solle nicht in den Effizienzvergleich einbezogen 

werden, weil dieser sich in der technisch-wirtschaftlichen Bewertung zu stark von den 

anderen Netzbetreibern unterscheide. 
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Im Zuge der Modellfindung sei darüber hinaus sicherzustellen, dass nicht gewisse 

Gruppen von Netzbetreiben systematisch benachteiligt würden. Dabei sei vor allem 

das „Vorsichtsprinzip" (§ 23 EnWG) bei der Definition des Modells anzuwenden. 

Zum Vorgehen bei der Analyse kritisieren die Verbände, dass es nicht klar ersichtl ich 

sei, ob alle Modelle im Rahmen der Kostentreiberanalyse um Ausreißer bereinigt 

wurden. Außerdem sei es kritisch, dass die Auswahl einzelner Parameter aufgrund 

statistischer Kriterien erfolgte. Es sei wichtig, in der SFA und der Kostentreiberanaly­

se die gleiche funktionelle Form zu verwenden. 

Bei der Parameterauswahl wird vor allem die Darstellung der Ergebnisse kritisiert. Es 

sei nicht ersichtlich warum einige Parameter signifikant seien, andere wiederum 

nicht. 

Außerdem wird explizit die Aufnahme der Zählpunkte als Parameter in das Modell 

gefordert. Der Grund hierfür liege darin, dass nur so die anfallenden Mess- und Ab­

rechnungskosten hinreichend im Modell berücksichtigt werden könnten. 

Kritisiert wird weiterhin, dass die Effizienzwerte im Rahmen der Konsultation nicht 

detailliert genug dargestellt wurden, so dass eine fundierte Beurteilung nicht möglich 

sei. 

Zuletzt kritisieren die Verbände die Verwendung der gestutzten Normalverteilung. 

Die Verwendung einer Exponentialverteilung sei die bessere Alternative. 

Am 23.09.2013 wurde den Verbänden ein Foliensatz mit dem aktuellen Stand der 

Kostentreiberanalyse übersandt, mit der Bitte hierzu Stellung zu nehmen. 

In ihrer Stellungnahme führen die Verbände zunächst aus, dass die Bundesnetza­

gentur noch immer kein endgültiges Modell vorgelegt habe, so dass die Verbände 

weiterhin nicht endgültig Stellung nehmen könnten. Die Verbände erneuern daher 

ihre Forderung nach einem physischen Anhörungstermin, nachdem ein endgültiges 

Modell bestimmt wurde. 

Die Verbände nennen in Bezug auf die konkrete Bildung des Effizienzvergleichsmo­

dells nachfolgende Punkte: 

- Dezentrale Erzeugungsarten (alle Spannungsebenen) sollen vollständig bei 

der Parametrierung berücksichtigt werden . 
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Neben den Anschlusspunkten sollen auch die Einspeisepunkte in das Modell 

integriert werden. 

- Um den sog. City-Effekt zu vermeiden sei es wichtig Zählpunkte in das Modell 

zu integrieren. 

- Insbesondere die Leitungslängen von HS und MS sollen disaggregiert in das 

Modell eingehen. 

- Um ein vollständiges Bild zu haben sollten verschiedene Parameter der Um­

spannebenen im Modell geprüft werden. 

- Die Annahme der Exponentialverteilung solle verwendet werden . 

4. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 13.11.2013 Gele­

genheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schrei­

ben vom 29.11 .2013 Stellung genommen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungs­

behörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 

EnWG. 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor

gungsnetzen ab dem 01 .01 .2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode(§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis 

2018) ergeben sich aus Anlage 8. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel. 

1
EO t =KA dnb. t + (KA vnb.o + (1- V 1)· KA b,o )-( VPI - PF 1) ·EF t+ Q t + (VK t - VK o) + St 

VPl o 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb.t). die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b,o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

­

­
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des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V i) gemäß§ 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF t) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VPI 1I VPI o) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 10 ARegV, das Quali­

tätselement (Q 1) nach §§ 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (S 1) 

nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ennittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011 . 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 

ergibt sich aus der Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen Anla­

gen 1 bis 3. 
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2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb.o) zu bestimmen. 

Auf Grundlage der Überleitungsrechnung wurde der in den gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 2 

ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dauerhaft nicht beeinflussba­

ren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Der so ermittelte Anteil der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der Anlage Zwischendokumenta­

tion und der dazugehörigen Anlage 5 zu entnehmen. 

2.3. Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb, o) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KA dnb, o). Somit gilt: 

KA vnb,o =(GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß§ 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhende Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.3.1. 	 Effizienzwertermittlung nach §§ 12 bis 15 ARegV 

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwer­

te der Verteilernetzbetreiber nach Maßgabe der §§ 12 bis 15 ARegV. 

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt für alle Verteilernetzbetreiber, 

die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV tei lnehmen, auf Grundlage 

des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu 

§ 12 ARegV ergebenden Wertes. 
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Oie Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten 

Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgeführt, die unternehmensindividuellen Effizi­

enzwerte aller Verteilernetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der 

Effizienzvergleich für Verteilernetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur un­

ter Berücksichtigung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie 

nach Maßgabe des§ 12 Abs. 2 bis 4a und der§§ 13 und 14 ARegV durchgeführt. 

Unter Verwendung der in Anlage 3 zu§ 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch 

eine den Maßgaben des § 13 ARegV entsprechende Kombination von Vergleichspa­

rametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers möglichst gut abgebildet wer­

den. 

Ergeben sich künftig auf Grund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen nach­

trägliche Änderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt 

der Effizienzvergleich von diesen nachträglichen Änderungen unberührt 

(§ 12 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermöglicht es dem Netzbetreiber, seine relative 

Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbe­

treibern zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergleichs kann jedoch nicht 

abgeleitet werden, welche konkreten Faktoren zu einer Veränderung der jeweiligen 

Effizienz führen. Gemäß der Anreizregulierungsverordnung ist es insbesondere nicht 

Aufgabe der Regulierungsbehörde, den Netzbetreibern diesbezüglich Informationen 

oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung ihrer individuellen Effizienz 

aufzuzeigen . 

2.3.1.1. Methodik des Effizienzvergleichs 

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den me­

thodischen Vorgaben der§§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu§ 12 ARegV durch­

geführt. 

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchführung einer Kostentreiberanalyse ein soge­

nanntes „doppeltes duales Benchmarking" (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen , 

in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten 

(Kosten nach§ 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die Auf­

wandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach § 14 Abs. 1 
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Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathematischen Ef­

fizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und Stochastic Frontier Analysis 

- SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV ermittelten Ver­

gleichsparameter blieben dabei jeweils unverändert. 

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die komplemen­

täre Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewährleistet. Es wurden 

somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgeführt. Zugunsten des Netzbe­

treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt 

vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12 

Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV). 

Für Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt 

gemäß Anlage 3 Nr. 2 zu§ 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, für alle an­

deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert. 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgeführt. Ausreißer mit einer besonders hohen 

Effizienz erhielten den Höchsteffizienzwert von 100 Prozent (§ 12 Abs. 1 ARegV 

i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von 

unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent (§ 12 Abs. 4 S. 

1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Die Effizienzvergleiche werden getrennt für Strom- und Gasverteilernetze durchge­

führt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein­

beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfolgte keine Ermittlung von Tei­

leffizienzen für die einzelnen Druckstufen (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 3 

zu§ 12 ARegV). 

Methodische Grundlagen 

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment 

Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier 

Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchführung eines 

Effizienzvergleiches verwendet (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 1 zu § 12 

ARegV). In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den ­

nach Maßgabe der Ausreißeranalyse - effizientesten Unternehmen (sogenannte 

F rontierunternehmen). 
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Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu§ 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von 

den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis­

tungserbringung und Aufwand gebildet wird, verstößt nicht gegen § 21 Abs. 5 S. 4 

EnWG. Durch die Anwendung des „best-of-four" gemäß§ 12 Abs. 3 und 4a ARegV 

wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorga­

be sichergestellt. Darüber hinaus wird neben der ökonometrischen Ausreißeranalyse, 

die der Eliminierung von außergewöhnlichen Datensätzen dient, eine äußerst groß­

zügige Ausreißerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 

ARegV vorgenommen, so dass insoweit im Effizienzvergleich insgesamt bereits fak­

tisch keine Orientierung am sog. Frontierunternehmen mehr erfolgt. 

Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor­

gaben (§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewährleistet, dass den Netzbetrei­

bern ein angemessener mehrjähriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze 

eingeräumt wird. Zudem ist nach § 12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v. 

60 Prozent anzusetzen. Nach § 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten 

der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu berücksichtigen. Soweit notwendig, 

kann darüber hinaus in Ausnahmefällen eine individuelle Anpassung der Effizienz­

vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einräumung eines längeren Zeitraums 

zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus 

dem Verhältnismäßigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen ändern nichts an 

dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmaßstab, der sich nach den im Effizienzver­

gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S.54). 

Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis - DEA) 

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen 

Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line­

arkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen 

funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter­

stellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler­

netzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po­

sition des einzelnen Unternehmens gegenüber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos­

ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen näher am 
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effizienten Rand, welches die höchste Relation aus gewichteten Vergleichsparame­

tern und Kosten erzielt. Bei Durchführung der DEA sind nicht-fallende Skalenerträge 

(non decreasing returns to scale - ndrs) zu unterstellen (§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4 

zu§ 12 ARegV). 

Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA) 

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu­

sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter­

stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den regres­

sionsanalytisch geschätzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Störterm und 

eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von 

Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Vertei lung der Restkomponente ausge­

gangen. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis 

zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand gebildet. Bei Durch­

führung der SFA wurden konstante Skalenerträge (constant returns to scale - crs) 

unterstellt. 

2.3.1.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs 

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehörde gemäß § 13 Abs. 1 ARegV Auf­

wandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen. Insgesamt wurden 

Daten von 182 Stromverteilernetzen in den Effizienzvergleich einbezogen. 

2.3.1.2.1. Aufwandsparameter nach§ 14 ARegV 

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14 

ARegV ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern 

mit und ohne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden. 

Bei der Ermittlung der Aufwandsparameter ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV zu­

nächst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Maßgabe der zur Bestim­

mung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprüfung nach § 6 Abs. 1 und 3 

ARegV auszugehen. Von den so ermittelten Gesamtkosten sind gemäß§ 14 Abs. 1 
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Nr. 2 ARegV die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 

2 ARegV abzuziehen. 

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten wurde 

gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechnung durchgeführt. Die 

Vergleichbarkeitsrechnung dient dazu, die Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre 

Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, 

wie sie insbesondere durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen und Ab­

schreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen können. Die nicht standardisierten 

Kosten werden in der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehörigen An­

lage 5 ausgewiesen. 

2.3.1.2.1.1. 	 Überleitungsrechnung nach§ 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV 

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu­

lierung gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert die Überleitung der Kostenwerte 

nach § 6 Abs. 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 

§ 11 Abs. 2 ARegV. In der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehöri­

gen Anlage 5 ist die Ermittlung der Aufwandsparameter inklusive der vorgenomme­

nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulierungsbehörde dargestellt. 

2.3.1.2.1.2. 	 Vergleichbarkeitsrechnung nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV 

Die Kapitalkosten sollen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchführung des Effi­

zienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewähr­

leistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch un­

terschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprakti­

ken entstehen können. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist 

gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur 

Ermittlung von Kapitalkostenannuitäten durchzuführen. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdkapi­

talzinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemäß 
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§ 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 StromNEV. 

Die Bestimmung der Kapitalkosten für den Netzbetreiber nach Durchführung der 

Vergleichbarkeitsrechnung ist in der Anlage Zwischendokumentation und der da­

zugehörigen Anlage 6 dargestellt. 

2.3.1.2.2. Vergleichsparameter nach § 13 ARegV 

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 

ARegV. Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind gemäß § 13 

Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der 

Gebietseigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topogra

fischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf 

Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes. 

Die Parameter müssen gemäß § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein, die Belastbar

keit des Effizienzvergleichs zu stützen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame­

ter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder 

mengenmäßig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimm

bar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere 

nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden. 

Vergleichsparameter können in Stromversorgungsnetzen gemäß § 13 Abs. 3 S. 4 

ARegV insbesondere sein: 

1. 	 die Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. 	 die Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 die Leitungslänge, 

4. 	 die Jahresarbeit, 

5. 	 die zeitgleiche Jahreshöchstlast oder 

6. 	 die dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere die Anzahl und Leistung 

von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer Strahlungs

energie. 

­

­

­

­
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In der ersten und zweiten Regulierungsperiode hat die Regulierungsbehörde gemäß 

§ 13 Abs. 4 S. 1 ARegV in Stromversorgungsnetzen die Vergleichsparameter 

1. Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. Fläche des versorgten Gebietes, 

3. Leitungslänge (Systemlänge) und 

4. zeitgleiche Jahreshöchstlast 

zu berücksichtigen. Darüber hinaus können gemäß § 13 Abs. 4 S. 2 ARegV weitere 

Parameter nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 ARegV verwendet werden. 

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer 

oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungsauf­

gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes können gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flächenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden. 

Die Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die 

verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein 

Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. Die von den Netzbetreibern 

übermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise 

aggregiert. Die Variablen wurden über Netzebenen, Druckstufen und Materialien 

kaskadiert. Dies dient dazu, aus der Fülle von disaggregierten Variablen eine aussa­

gefähige Größe zu generieren. Eine Beschreibung der durchgeführten Aggregatio­

nen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern im Rahmen der Übersen­

dung der Datenquittung für den Effizienzvergleich mit übersandt. 

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß§ 13 Abs. 3 S.7 ARegV mit qualita­

tiven , analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wis­

senschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen­

schaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet sind die 

Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus den 

analysierten möglichen Vergleichsparametern ausgewählt. Durch die Auswahl der 

Vergleichsparameter soll gemäß § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich­

barkeit möglichst weitgehend gewährleistet sein. Dabei sind gemäß § 13 Abs. 3 S. 9 

ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen zu berück-
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sichtigen, insbesondere der unterschiedliche Erschließungs- und Anschlussgrad von 

Stromversorgungsnetzen. 

Um die Vergleichsparameter nach § 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung 

weiterer Vergleichsparameter gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen zu können, 

wurde eine Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgeführt. 

Die erhobenen Strukturdaten wurden, wie unter 1.3. beschrieben, von der Bundes

netzagentur zunächst einer umfassenden Plausibilitätskontrolle unterzogen. Unplau

sible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann 

wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weitere poten­

zielle Vergleichsparameter ermittelt. Im Rahmen des Verfahrens wurden den Netzbe­

treibern, wie unter 1.3. beschrieben , zeitlich gestaffelt zwei Datenquittungen über

sandt, die von den Netzbetreibern zu bestätigen waren. 

Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemäß § 13 Abs. 3 S. 10 ARegV 

Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehört. 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der be­

schriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzver­

gleich einbezogen: 

• 	 Stromkreislänge HS - Kabel 

• 	 Stromkreislänge MS - Kabel 

• 	 Stromkreislänge HS - Freileitungen 

• 	 Stromkreislänge MS - Freileitungen 

• 	 Anschlusspunkte 

• 	 Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS 

• 	 Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS 


• Zählpunkte 


• 	 Installierte dezentrale Erzeugerleistung 

• 	 Versorgte Fläche NS 

• 	 Stromkreislänge NS 

Im Folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter erläutert: 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 

­

­

­
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HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 

MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung" ist 

die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Freileitungen in der 

Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen war die durchschnittliche Länge 

in km zu ermitteln. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be-
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trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen" 

ist die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1+L2+L3) der Freileitungen in der 

Netzebene MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche 

Länge in km ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be

trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Anschlusspunkte: 

Die „Anschlusspunkte" umfassen folgende Netzanschlusspunkte: 

(1) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt­

und Arealnetze stattfindet. Dies umfasst auch kundeneigene Stationen und Um­

spannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausan­

schlüsse; 

(2) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an fremde nachgelagerte Netz­

ebenen stattfindet. Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen der 

Weiterverteiler; 

­
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(3) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an eigene nachgelagerte Netz­

ebenen stattfindet; 

(4) Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an benachbarte Netz- oder 

Umspannebenen stattfindet; 

(5) 	 Netzanschlusspunkte der Straßenbeleuchtung; 

(6) 	 Einspeisepunkte, in denen dezentrale Einspeisungen in das eigene Netz erfol­

gen; 

(7) 	 Einspeisepunkte der Netzebene NS, in denen dezentrale Einspeisungen in das 

eigene Netz erfolgen und die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte sind, 

an denen eine Übergabe an Letztverbraucher. Objekt- und Arealnetze stattfin­

det. 

Zur Berechnung wurden zunächst alle Netzanschluss- und Einspeisepunkte der 

Nummer (1) bis (6) der Netzebenen HöS, HS, MS und NS addiert. Danach wird die 

Position (7) subtrahiert. Dabei handelt es sich um diejenigen Einspeisepunkte in die 

Netzebene NS, die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte in der Netzebene NS 

sind. Da diese als Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sowohl in Position (1) als 

auch in Position (6) enthalten sind , muss - um eine Doppelzählung zu vermeiden 

diese Größe einmal subtrahiert werden. 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS: 

Die 	11 korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS" beinhaltet 

die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene HS/MS ge­

messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­

stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene HS/MS. 

Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 

der Netzebene MS berücksichtigt. 

­
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Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS umfasst den prozen­

tualen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 

Monaten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) 

leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung 

wieder in Betrieb genommen werden kann. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS wird um den vom Netz­

betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS kor­

rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS: 

Oie „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS" beinhaltet 

die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene MS/NS ge­

messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­

stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene MS/NS. 

Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 

der Netzebene NS berücksichtigt. 

Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS umfasst den prozentu­

alen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 Mo­

naten (bezogen auf den 31 .12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) leer 

steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung wieder 

in Betrieb genommen werden kann. 

Oie zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom Netz­

betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS kor­

rig iert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 
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Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zählpunkte: 

„Zählpunkte" sind Netzpunkte, an denen der Energiefluss messtechnisch erfasst 

wird. Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Zählpunkte der 

Netz- und Umspannebenen Höchst- bis Niederspannung addiert. 

Alle verwendeten Größen beziehen sich auf den letzten Tag des in 2011 abge­

schlossenen Geschäftsjahres. 

Installierte dezentrale Erzeugerleistung: 

Die „Installierte dezentrale Erzeugerleistung" ist die Summe der installierten Erzeu­

gungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Zif.1 EEG), 

die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) ange­

schlossen sind, einschließlich Solarenergie und Windenergie. 

Zusätzlich wurde noch die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller de­

zentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz­

oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) angeschlossen sind sowie die 

Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und Er­

zeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene {Höchst- bis Nie­

derspannung). angeschlossen sind berücksichtigt. 

Alle verwendeten Angaben wurden in kW abgefragt, in der von dem Netzbetreiber im 

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich 

auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Versorgte Fläche NS: 

Der Parameter „Versorgte Fläche NS" bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des er­

schlossenen Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz des Netzbetreibers ver­

sorgt wird. Diese Angabe des Netzbetreibers beruht auf der amtlichen Statistik zur 

Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter. 

Als versorgte Fläche wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und Freiflächen 

(nur bebaute Fläche)"; Flächenschlüssel 100/200) sowie Straßen; Wege und Plätze 
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(Flächenschlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren 

Netzbetreibern versorgt, werden lediglich die entsprechenden Flächenanteile be­

rücksichtigt. Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich 

der nicht versorgten Flächen wie beispielsweise Wälder, Seen, Flüsse und nicht er­

schlossenen Gebiete. 

Die versorgte Fläche bezieht sich auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen 

Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im 

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet. 

Stromkreislänge NS: 


Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene NS" ist die System­


länge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Ka­


bel) in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittl i­


che Länge in km zu ermitteln. 


Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg

te Leitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreislänge auch die Hausanschlussleitun

gen. 

Zur Berechnung wurden die Stromkreislänge der Kabel in der Netzebene NS und die 

Stromkreislänge der Freileitungen in der Netzebene NS addiert. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Eine Übersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netz

betreibers findet sich in Anlage 7. Die daraus berechneten und dem bundesweiten 

Effizienzvergleich zu Grunde gelegten Werte finden sich in Anlage 9. Die Beschrei-

­

­

­
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bung bzw. Definition der einzelnen Parameter und der Ermittlung des Effizienzver­

gleichs findet sich in Anlage A.BM (Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEco­

nomics I SUMICSID). 

2.3.1 .2.3. Ausreißeranalyse 

Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFA) und für die nicht­

parametrische (DEA) Methode Analysen zur Identifikation von extremen Effizienz­

werten (Ausreißern) durchgeführt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§ 

12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Für Ausreißer mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent 

festgesetzt(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Ausreißer mit 

einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent 

(§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV). 

DEA 

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreißer, wenn er für 

einen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten würde(§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen 

Unternehmen aus dem Datensatz entfernt werden, die - bei Gültigkeit des ermittel­

ten Effizienzvergleichsmodells - für mindestens die Hälfte der Unternehmen im Da­

tensatz den Effizienzmaßstab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, 

dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatürlich großen Einfluss auf die Effizienz 

eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber, die einen 

kritischen Wert überschreiten, werden aus dem Datensatz entfernt. 

Ergänzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgeführt. Dabei waren 

diejenigen Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den obe­

ren Quartilswert um mehr als den 1,5fachen Quartilsabstand übersteigen. Der Quar­

tilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Da­

tensatzes(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Bei der Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandspara­

meter wurden 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. Bei der Effi-
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zienzwertanalyse unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter 

wurden ebenfalls 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. 

SFA 

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er die 

Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgeführt , mit 

denen ein numerischer Wert für den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der ermittelte 

Wert über einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreißer 

aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBE­

TAS, DFFITS, covariance ratio und Robuste Regression zur Anwendung (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Es wurden 6 Unternehmen un­

ter Berücksichtigung standardisierter Aufwandsparameter und 12 Unternehmen unter 

Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter als Ausreißer identifi­

ziert. 

2.3.1.2.4. Gutachten 

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschließlich einer einge­

henden Stellungnahme zu den Einwänden der Netzbetreiber wird auf das im Internet 

als Anlage A.BM veröffentlichte Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEcono­

mics / SUMICSID verwiesen (http://www.bundesnetzagentur.de, unter den Menü­

punkten: Beschlusskammern ...,. Beschlusskammer 8 ...,. Aktuelles ...,. Gutachten Effi­

zienzvergleich für Verteilernetzbetreiber Strom). 

2.3.2. Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage 

der§§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Ein Aufschlag auf den sich aus 

der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Maßgabe des § 15 Abs. 

1 ARegV grundsätzlich möglich. 
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Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist 

als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile in Prozent auszuweisen(§ 12 Abs. 2 ARegV). Die für den Netzbetreiber in 

den durchgeführten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte er­

geben sich aus Anlage 9. 

2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V 1) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei­

bers (1 o) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA dnb.o) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß§ 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt: 

1o =(GK - KA dnb,o) - (GK - KA dnb,o) * EW 

2.4.1. 	 Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind . 

Die Höhe der bee.influssbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.4.2. 	 Individuelle Effizienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den§§ 12 bis 15 ARegV er­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b.o) 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V 1) rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 
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Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt. dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V 1) 

von 0,2 * t. 

Jahr t Vt 
2014 1 0,2 
2015 2 0,4 
2016 3 0,6 
2017 4 0,8 
2018 5 1,0 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß§ 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt. 

verwendet (VPI 1) . Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011 . Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2011 102, 10 und für das Jahr 2012 104, 10 (ab­

rufbar im Internet unter: https://www.genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111 -0001 ). Entsprechend dem Term VPI 1 I VPI 0 der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1 ,0196. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau-
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cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 

Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

de diese nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach­

kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen): 

Jahr VPI 
2011 102,1 
2012 104,1 
2013 106,1 
2014 108,2 
2015 110,3 
2016 112,5 

Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0396, für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0599, für das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Höhe von 

1, 1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zu Grunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 

Jahr VPlt /VPlo 
2014 1,96% 
2015 3,96% 
2016 5,99% 
2017 8,07% 
2018 10,19% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt. 
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2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF 1). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftl ichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftl ichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1,5 Prozent(§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sektoralen Produktivitäts­

faktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.). 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF1 als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktrvitätsfaktors für das Jahr t der jeweili­

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF 1) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t =(1+0,015) "t-1. 

2.7. Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 1 O ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind gemäß§ 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge vor­

zunehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit oder der Netz-
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leistungsfähigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q 1). Hinsichtlich des Quali­

tätselementes ergeht ein gesonderter Beschluss. 

2.9. 	 Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen . 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß§ 5 Abs. 

2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge­

mäß § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 

Der Saldo des Regulierungskontos gern. § 5 Abs. 4 ARegV wird gern. Anlage SR 

nebst den dazugehörigen Anlagen A 1 bis A5 ermittelt. Die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge werden in Anlage 8 ausgewiesen. 

2.10. 	 Anpassung der Netzentgelte aufgrund eines öffentlich­

rechtlichen Vergleichsvertrages 

Im Hinblick auf den öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag vom 19.12.2011 sind die 

Netzentgelteder Kalenderjahre 2014 bis 2018 um die nachfolgend genannten Beträ­

ge zu erhöhen (BKS-11/1041-13). 
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2. Regulierungsperiode Strom 

Kalender" ahr 
2014 

III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 8, 8b bis 

11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 

ARegV. Einer erneuten Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 

Abs. 3 S. 2 ARegV in diesen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in die Festlegung aufzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden. die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen , Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über-
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gang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlage Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 7, die 

Anlagen 8 und 9 die Anlage SR und die dazu gehörigen Anlagen A1 bis AS sowie 

die Anlage A.BM sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Seite 33 von 34 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird , und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 17.11 .2014 

Vorsitzender Beisitzer 

1r
Beisitzer 

Sender Petermann 
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lenösobergrenze 

§ 11 Abs 2AR~V Dauertlaft nicht beea nussbare Kostenanu11fe KA\klbt 

Summe Kös·ten t>iw E.lfOsti 

satt 1, Nr 1 gesetz„bch& Abßahme- uM vergutuogspn;Cl'.\t~n 

S~l.Z t , Nr 2 Ko n t C$Si.On$ob90ben 

Satt 1 Nr 3 Bemebssteuem 

Satz 1. Nr " ~rtotderllCJ'le lnan-spruchMhme <iOrgelag~e-rN&tzebenen 

Salz 1. Nr 5 Nachruslu"9 \l'Gn W•chulnchttrn n.a cb § 10 AbfO.ti 1 Qtf SysttfnS.l~l,1h!:äfs11orordoll)O 

Satz \ Nr 6 
genonrrusie rnvesur;onsmall<lahm<on nacil § 23 ARegV. ·soweit sie aem lnhatt oe.­
Gonetim.gut19 n:aeh du,ctigetul\r\ wc.id•l'l-$0wW in c(tf ~c9ul t(l1t1r'I Q;::p;On~do kO$tot1w.r~;.;1m 
sind und -ct.e Ge!'lehr·ugurg nicht .aufgehoben ~r®n ist 

SaiZ 1. Nr 6a Aufl•sung des Abzugsbetrags nach§ 23 AbsalZ 2a ARegV 

Satz 1. Nr 7 
Met!rko~ten rürd1e Emch:iung d&I'\ Betrieb uoddle Aodening von E.rßka.betn nach§ 4~ Satz: 
i Nr J u.nd Sa!Z 3 du Ene(g~u1scnatts~$e1Zes, s.ov.-el die·se m<;iit nadl Numme1 6 
beruck.s1chl!gt werdM und SOW!1l (tit Ko$~en bei effit1 8l'lt~m Net.tbemeb etl1$leh$n 

Satz r. Nr 8 verm1&dei'IO ~ont9eltq tm S.-nno von§ t 8 ·der StromNEV § 36 Ab& 2 EEC und § 'Abs 3 
KWK-G 

Satz 1 Nr Sb ZahUngen a11 SI.adle oderGemeu:ide.h nach Maßgabe von§ 5 Ab'.Sa?l 4 StromNEV 

sau 1 Nr1:t 
betr ebltc.tie unlf ta.nfvertrigf1che Verembarungen zu Lohnzusatz- und 
vcr~otgun9s1e1stut1gen sowe1101es~ 1n aer ZQ1l vor dem 31 Oeiemtier 20:l6 ~ngescnl o.nen 

worden sind 

Satz 1 Nr10 tm Qe$&tzllehen Rahrn~n ausgtllbte Betritbs· ond Perstma!ratstähglell 

Sau 1 Nr 11 
Be111!saosbtldui\9 ur<! We11erb1ldur.g 1m l.k\remehmen und Betnebslondertagesslatten für 
K'nldec de· •m «etzbete1 e~. beSchäft1gle11 8e1nebsangehörgen 

Satz 1 Nr 13 Au~sung von Nelza.nsctriusskoslt!flt>f!ttr~t-1 ~nd 6~uk.O!!tin:t.u:sci'tus·sen nacn § 9 Abs 1 
Sat2 1 Nr 3 und 4 1 V m S3tz2 SttomNEV 

S'atz I Nr 1 ~ 

dem bundesweiten Ausg!e1ctt.smechan1srr11.:s naef1§2 Abs 4 oes 
Enetgie!<>lu~gsausbaugesetzes VO<n 21 Augu•t20G9 ((JGl'll 1 S 2670) in der;eWe1!s 
g~lltoder'I Fassung 

$a1z 1 Nr 15 finaat1ellt r Ausg1e.l:Cl'I nach§ 17d AhS- 4 EnWG 

sa1z2.Nr 1 
Ettose alß kompensatioos.zan1ungen 111"1 Ratu'Mn Cles Aus9le1ohsmechap s(nusnac:h Art1l.el 
1 der Vemdnung (EG) Nt 1·22812003 

1 

Anlage 8 ErlOSo.t>ergrenzen 2. Regu11enmgsper1oae 12014 - 2018) ea.yernwer~ AG AZ BK8·12/1041·1 1 

Berechnung der kalenderjährtichen Erlösobergrenzen In der 2. Regulierung$periode 

Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 
1 1--~~A_u_s_g_angs~__b_as__is~~_.I l.___~~~~2_01_4~~~~-'I ~'~~~~-2_0_1s~~~~-'

§ 6 Abs 1ARe'# Ba$!SJahr 1 201 1 1 
§§ 12-15 ARegV AnZ-<Jwendende< Eff'l):fn,zwert IEWa 1 
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Anlage 6: ErlösoPergrenzen 2. Regullerungsperio\:le 120·14 • 2016) Bayemwerk AG AZ; BKß..12/1041-11 

Gesetzl iche Grundlage Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergren.zen 
1 

Kos.'.en O<fer Erlöse aus dem Engpa»ma:nagement naell Arl 6 detVerO!<lt.ung (EG) Nr 

Salz 2. Nr 2 
122812003 O<I" ••dl § 1; Str<ill\NZV. sowe~oese entgeltrn1Memd .acnMll<et 6 Abs !> 
Buchstat>? c derVeioronun g (EG! Nr t22at.!OO:to<ft!r§ 15 Ab• 3 S 1 S~omNZV goltend 
getr.achl ~rdtn 

S•IZ 2, Nr 3 
KOSt~rt <Mtel Erlas& rtJr dit 8eschaffilng 6et En!f9!C z.ur Erbnngun9 von 
Ausgleich$ife1s1unge"'I„ e:irischheßllch I Ht~i lige 6e$chaff..ng 

Satz 2 Sonstige Kos1en ooer Erlose au s Naßna/'lmen ~ines Betreit>ers. von s ,rorrrversorgungsnetzen dJe 
einer v.-irtsamen Veiahrensreguberung Ulfer11egen 

sati.4 KQs1en oder EdOs.e autoruM einer fre1wil~oen Selbstverofilehtun9 nach § 32 Abs­ 1 tJ r 4 
AR«# 
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Gesetzl iche Grundlage Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

§ 11 Abs lARegV Votuber~tt&ndntehl beeinflussbare Kostenanieile-

§ löAbs 11v in§ 3" Abs lbl<Reov Venellungsfa~:!or für den Abbau der lneffiuenzen V 

1§11 .~bs l ARtgV Beeinflus'$battit Ko5lena.nleil · KAM) 

Nicht atxaebaUlc ~trlOt.1:.~tJii:!'e Ko~te1 lafl l f:.ll t (1 V.)x Kt.., q. 

1§16 Abs 2 ARegV Abgebau1it beeit1ftussbare Kosten:.nte1le V1 x l<A...o 

1§4, § 10 ~R•9V 1~1 1eruog$f1ktor IEF, 

1§ 1 ~/lbs 1~·~v jaual1 UUseiemen~ l•Q, 
Vo~t11e Kostenanteile 

\lota111~ Kostenao1ellti 

§ 5 Abc • ARegll S ;:aJdQ ~h Rcguf1 etu·r'\9~k.0<1to~ „SJ 

1§' 4 Abs 4 Nr 2ARe9V 1·~„~-·~ I „~ 

1 

" (VPll§ 8 ARegV Verbfaoc:.iefJ)re1sgesamtmdexdes i11.1feflden Jahres 

§~- 1AR<9V Ven>raueherJ)(&1sge:sam1md~x·des Bas1s1atuM J•/Pta) 

§ 0 ARfl.g'\/ G9r.erelltr .se~oralor Pl'Qd"ktw\tät$;f.;i.ktor „PFt 

Jährh<ile J<os1mantetle "mb" ' "b'' m~VPI undPF 

Sbfisflge·s +Set 

§ ZGAb> i ARegV 

ME4°Annu1ta1 

Verafe•eh m11SNelzAwe9M SGH-Rec~ISj)(eel\Uf\g 

Anlage 8; Enosooe~grenzen 2. Regulierungsperiode (2014 • 2016) Bayernwe1k AG AZ. 8K8·12/1041· 11 
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§ 11 Abs, l ARegV Oauertlaft mett beemflussbare Koslenanteiie KAonb,1 

Summe Kosten bzw Erlöse­

$atz 1, Nr 1 g~uu:bcl'I~ Atnahrn~ und Ver9ü1ungspfl1ci1teri 

S3U 1 Nr i Korzess„n&ab'gaben 

Sat> I Nr 3 Bet11ebssteuern 

Satz 1. Nr 4 erforderhttie lnansp-uchnahme VOfgeiagerter Uetzebe11en 

Satt l Nr 5 Nactuustung "°" \Nechsetr1c.h1@m nach§ 10 Jibs;au t der Sys\emsta~l!it.atsvesorctnung 

Satz_ t , Nr 6 
geAehrtl•gte fnvest1tionsroaßnahme-11 nach § 23 ARegV. soweitsie oem lmau der 
O•n•hm1Qv1\9n~~hdvrcl)gef\ihrt W\Jrd@nt.OW'ft 1n ~r R~uherof!gspenode kos-t&r.1W1rks.am 
s.oo und die Goneh1mgun9 ndll au~ehoben ••<>rdeo ••1 

Satz. 1, Nr 6a Aul1<>$ung d•• Abzwsbelrag>oac~§ 23 Al>soiz 2a ARogV 

Satz 1, Nr 1 
Mthrkosten ftJtdie Errfehlung,den Setneb UDd die Anderuri,Q \ll>J'l Erdkabel11. na-ch § 43 Satz 
1 Nr 3 tmd·SC!llZ 3 <>es Enorg.ew1nseh.atts,gese-.z.e$. sowet C11ese ncChl nacll Nummer 6 
beru~kslchhgl werden und SOVt~d dJe- KoS1en bei effit1en1em N!tzbcll1~ entstehen 

Satz 1 Nr 8 
verrr11 0dono ~t!onSg~11a Im $11\ne YOr'I § 18d OI' StromNEV. § 35 A~ 2 EEG und § 4 Ab'- 3 
KW(.G 

Satz 1 Nr 8b L.ahtungen an Stadla ode:r Gememdttl nach Maßgabe \101t § .S Atisa"ii 4 S1rom\JEV 

S&lZ- 1 Nr 9 
betnebhche und tan!vertr-agt1che Verembarungen zu l oh.nzusatz·.und 
versorgung~eistung-eo. .sowen dtese 111 der zen vor lfem a1 oezemoer 2006 at1gescn1ossen 
wor'de n srttd 

Satz 1 Nr 10 1f'I\ gese,tzllchen Rahmen aus.geübte Bem~bs· und Per.so11afratiJät1gke11 

Satz. 1 ,;s, 11 Seraf$ausbdd1.1ng und Weitelbfdur>g 1m Unternehmen und Betrlebs~mdertagessl ärten fur 
Ki.ndef der im N! Ubereicl! beS>"J'larU)t-en 3(il,(1et;>sangehOr19en 

Satz ! , Nr 13 
Auflp_sung von Netzanschlusskostenbedragen ur.d Bau~os1enzuscllusseonach§ 9 Abs l 
s.-u. 1 Nt ~ ur.d .i t V m Sau '2 StroniNEV 

Satz 1 Nr 1• 
oem buMesweiten AUsg1e1ehsmocM msmus oacri § 2 Abs t: ues 
Energ1eletur..gsausbaugesetzes vom 21 AugUSI 2009 (8G81 1S 2870) m~t,ewt!ls 
.geltenden Fassung 

Satz 1 Nr 15 r1 rt~ll;r:1e1Jer Ausgleu:h n~cii § 17d Abs 4 EflV'•lG 

Satz2 Nr 1 Erlose aus Kompe~at1o!'lstahunsai 1m Rahmen cles Au!>9l e1<hsmech~nisrnusnach Art•k,\'.! I 
l :ler Vei<>r<!nong (EGI NI 122612003 

Anlage 8: Erlösobergrenzen 2 Regulierungsperiode (2014 • 2018) Bayernwerk AG AZ.; BK8· 1211041·1 1 

Berechnung der kalenderjährllchen Erlösobergrenzen In der 2. Regullemngsperiode 

Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 
1 ~~~2_01_s~~~' ~' ~~-2_01_1 ~~~' '~~~2_01_s~~~

§ 6 Abs 1AR~9V 8as1Siah'r 1 

§§ 12-15 ARegV An'zuweodender Eftziertzwen IEWa 

jAusg.an.gsniveav 

IEriösob<rgrenze 
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Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalenderjährlichen Ertösobergrenzen 
1 

Satz2. Nr 2 

Kost~n oder Ertose aus aem En9pass01anagemen1 naeh An 6 der VetQrdnun9 {EG) N1 
122812003 oder naGh § 15 St.tornN2V, scwcHt d1e-se e:nfgelltn1~emd n.ach Arl1kel & Abs 6 
8ochStsbe ~ <ier VE<<>rdnJn~ (EG) Nr 122812003 oder § 15 Abs 3 s . 1 StromNZV ~lleno 
g•machtwerden 

Sat~ 2. Nr J 
Kosten ~er Er10Se-fur d te Beschartung Cer Eiiefg1e zor Etblingung von 
Au~gk: 1dlsl e1:stungc.n , eu:sc.hhoßhch t.asuc'rtlgc Bcseht'lffung 

Satt 2 Soost1J1• 
t<os1en cder frlOSe aus tJJaßnah~ emes Be:re-1bers V0 1l Stromvei.$0fgung$r~t4e{! , dfe 
einer wi rts.ameil Vetfaltrensr&guherung tnlerhe9e-t1 

Settz 4 
Ko.s.ten. OOer Ertose aufgrund einer !reiw1bgen Selbstverp!lichlung nach § 32 Abs 
AR09V 

t Nr 4 

Anlage 8. Erlösobergrenzen 2. Regulierungsperiode (2014 • 2018) Bayernwerk AG Al:. BK8· 12/1041· 11 
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Gesetzliche Grundlage Berechnung der kalenderjährlichen Er lösobergrenzen 

§ 111\bs 3AA•9V Vorübergehend n.1cht beeinflussbare Kostena~-eiJe 

§ 16 ·Abs l 1Vm§34Al» ~ bAR~9V Vec;.e1lun9sfaktor fur den A,bba.. der lneffiz~nan 

§ 16Abs 1iV -n§34Abs. 1bARegll Vene1lu'1gsfakt0f fU( deo ~\J (:!er lnetfiuen.zen 

!§ 11 Abs 4 AAe9V Bee1~ilussbarer Ko$ten.ante1I •KAM) 

N•CJ.l l ab.;ietiaute bcen'lflusSbare Kosien~ti!elle (1· V1) x~0 

j§ 16 AbS 2 ARegV Abgebaute bee1nfiuisbac! Kosteo.ar.ttMe V~ )( KA.._o 

§·8 ARe9V Verbcautnerpreti9tsamlindexde$ ictureridefl J.ahres ' (VPll 

§ § P<>s 1ARegv v~mrauc:nerpre1sges.aml!n®xaes Bas1s.ianres I VP lo) 

'j 0 AA.cgV Gett.erofl$1 aolo;to<akr Prc4uktrv•t"1$fOk!or - P.Ft 

Jä!Yhche Koslenanieii. •vnb" • "~" "'~ VPI uno PF 

1§ 4 § 10 ARogV IErwei1erun9'$fa.ktor IEF, 

1§ 19APS 1 ARtgV louah\atsetemen1 I ·~ 
Volatile Kostenaritefe 


Volatde Kostenantete 


§ SAbs 4AR-egV S:a!do do; Roiul.iorun9.:kon.t6~ •St 


1§ 4 Ab• • Nr 2ARegV N1cla zumutbare Harte t NZHI 
 l 

S<>~•bQ•• +S.01 

§ 2eAb:s 2 ARegV 

MEA..Annuhai 

Vergleich nltl ONe~W090n SGH-Rech~predlung 
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Zwischendokumentation des Ausgangsniveaus, 

der Aufwands- und Vergleichsparameter 

o. Vorbemerkung 

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01 .01 .2014. Die Kostenprüfung erfolgt 

nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie­

rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäfts­

jahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der 

Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der 

Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten 

des Basisjahres 2011 . 

Zentraler Maßstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe­

werbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe­

werbsdefizit der Netzmärkte reagiert: Als natürliche Monopolisten besteht für die 

Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Situation 

strukturell wettbewerbsdefizitärer Märkte zielt die Regulierung auf die Simulierung 

von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei funktionie­

rendem Wettbewerb herausbilden würden. Funktionierte der Wettbewerb, hätte jeder 

Netzbetreiber einen Anreiz. seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie 

möglich zu reduzieren. Monopolgewinne könnte er nicht erzielen. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 

ARegV i. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV zu ermitteln. Gemäß § 4 

Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten 

nach§ 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach§ 6 StromNEV. der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori­

schen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und 

Erträge nach § 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemäß § 10 StromNEV zu 

berücksichtigen. 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen 

Bezug zum Netzbetrieb aufweisen. den Kosten eines effizienten und strukturell ver­

gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1. S. 1 StromNEV. § 21 Abs. 2 S. 
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1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang 

nach einstellen würden (vgl.§ 21 Abs. 2 S 2 EnWG): 

HDie Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen 

eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen. 

unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und ei­

ner angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des ein­

gesetzten Kapitals gebildet.[... ) Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, 

dürfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb 

nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt werden." 
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1. Aufwandsgleiche Kosten 

1.0. AUgemeines 

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach 

Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu berück­

sichtigen. Sie sind den nach§ 10 Abs. 3 EnWG oder nach§ 4 Abs. 3 StromNEV er­

stellten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Elektrizitätsübertragung und Elektrizi­

tätsverteilung zu entnehmen. 

Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs. 

StromNEV statuiert, ist dabei die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen aus­

geschlossen. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die dem Grunde oder der Höhe nach 

auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung 

bezieht, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu berücksichtigen. 

a) Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz­

betrieb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 

StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden 

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden (vgl.§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug 

zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes 

entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folg lich nicht 

zu berücksichtigen. Demgemäß sind Kosten. die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem 

Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zu­

zuordnen sind, grundsätzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be­

rücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich be­

reits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe­

sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschluss­

kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele­

vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der 

Amtsermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in 

eigener Verantwortung aufzuklären (§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Ob­
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liegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die 

Amtsermittlungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungserheb­

liche Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. 

BGH, EnVR 79/07, Rn. 21 ; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewie­

sene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 

472/06 (V) und BGH, EnVR 6/08). 

b) Schlüsselung von Kostenpositionen 

Einzelkosten des Netzes sind gern. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord­

nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als 

Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten über eine verursa­

chungsgerechte Schlüsselung dem Elektrizitätsübertragungs- oder Elektrizitätsvertei­

lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und 

den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schlüssel sind für sachkundige Dritte 

nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. Änderungen eines Schlüssels 

sind nur zulässig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfür maßgeblichen 

Gründe sind nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. 

Die Darlegung einer sachgerechten Schlüsselung kann durch Schlüssel gestützt 

werden, die eine möglichst große Nähe zur tatsächlichen Kostenverteilung aufwei­

sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver­

teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz­

ader Gewinnschlüssel. Die Beschlusskammer behält sich somit vor auch sachge­

rechtere Schlüsselungen zur Anwendung zu bringen. 

c) Besonderheiten des Geschäftsjahres 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Ge­

schäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Ge­

schäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch 

wiederkehren, sondern ausschließlich, dem Grunde oder der Höhe nach, einmalig im 

Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm­

ten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 

gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäfts­

jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 - „EnBW Re­
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gional AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos­

tenprüfung 2011 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Erlösobergrenzen 

bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind. die ausschließlich in diesem Ge­

schäftsjahr aufgetreten sind. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten 

dem Grunde oder der Höhe nach eine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen. 

wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Höhe nach nicht angefallen sind 

und somit das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. 

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset­

zen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei­

bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nicht jedwede angesetzte 

Höhe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Sonst würden dem Effizi­

enzvergleich womöglich auch nur ineffiziente Kosten zugeführt, deren Ineffizienz im 

Vergleich untereinander nicht identifizierbar wäre. Insofern erfüllt § 4 Abs. 1 Strom­

NEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammenballung 

mehrerer Jahre) oder besonders teure Maßnahmen in maximal der auf 5 Jahre ver­

rateten Höhe anerkannt werden und nicht ggf. fünfmalige Berücksichtigung in der 

Kalkulation finden. 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass§ 3 Abs. 1 S. 4 , 2. HS Strom­

NEV bei der Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlöse bzw. Erträge, die auf 

einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem 

Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, 

auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung des Aus­

gangsniveaus unberücksichtigt. 

e) Ggf. nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (Rückstellungen) 

Rückstellungen werden für eine Verpflichtung, über deren Höhe und Eintreten Unsi­

cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Rückstellungen erfolgt im Wege einer 

aufwandswirksamen Zuführung. Voraussetzung ist hier, dass das Eintrittsereignis mit 

hinreichend großer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann. 
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Gemäß den Regelungen der StromNEV können aufwandsgleiche Kosten gemäß §4 

und§ 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der GuV 

überführt. Dementsprechend können Zuführungen von Rückstellungen sofern diese 

betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen als 

Kosten angesetzt werden. Nicht erfolgswirksame Verbräuche von Rückstellungen 

können nicht angesetzt werden. 

1.1. Materialkosten 

1.1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Bei der Übertragung von Elektrizität in elektrischen Systemen entstehen zwangsläu­

fig Energieverluste in Form von Stromwärmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor­

matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elektrischen 

Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer zeitgleichen Be­

trachtung der Zählung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zählung der Aus­

speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur­

sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver­

lustenergiebilanzkreis zu führen. Die im Rahmen dieser Kostenprüfung relevanten 

Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr 

2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie(§ 10 Abs. 1 StromNEV). Verluste, die 

nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht 

Bestandteil dieser Position. 

Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber für das Kalender­

jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. Dieser fließt bei der Be­

stimmung der Aufwandsparameter des Effizienzvergleichs gemäß§§ 12 - 14 ARegV 

mit ein. 

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen. ob 

die relative Höhe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat 

eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene 

durchgeführt. Die Stichprobe, über die plausible Daten vorlagen, umfasste ca. 150 

Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde 

das Verhältnis der Verlustenergiemenge zur Spannungsebenen bezogenen ausge­
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speisten Jahresarbeit herangezogen (Bezug aus vorgelagerter Netzebene und Ein

speisung aus Erzeugungsanlagen). Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind 

ggf. durch Konfidenzintervalle erhöht als Aufgriffsgrenze anzusetzen. Insgesamt ist 

sie zu folgendem Zielkorridor gelangt: {HS [< 0,5 %]: HS/MS [< 0,5 %]: MS [< 1.0 %]; 

MS/NS[< 1,5 %]; NS[< 3,2 %]}. Wird der Zielkorridor überschritten. so sind die ent­

sprechenden Mengen nicht berücksichtigungsfähig , es sei denn, der Netzbetreiber 

legt nachvollziehbar dar, dass die Verlustmengen tatsächlich angefallen sind und die 

Überschreitung des Zielkorridors nicht auf Ineffizienzen beruht. 

Die Berechnung der Verlustenergiekosten wird in der folgenden Tabelle verdeutlicht. 

­

HoS 
HdSIHS 
HS 
HWS 
IVIS 
MS/NS 

0 
0 

160 776.!ll2 
268. 109.460 
173 292004 
~.759.890 

Der Netzbetreiber überschreitet den Zielkorridor in der HS/MS Ebene um 0,03 %. in 

der MS Ebene um 0,46 % und in der NS Ebene um 0,29 %. Es wurde die besondere 

Situation des Netzbetreibers in Bezug auf die enorme dezentrale Einspeisung darge­

legt. Der hiermit verbundene Abtransport von Strom, der durch die Endkunden in den 

einzelnen Netzebenen nicht verbraucht werden kann, erhöht die Verlustenergiemen­

gen. Dieser Sachverhalt konnte nachvollziehbar und belastbar vom Netzbetreiber 

dargelegt werden und rechtfertigt die vollumfängliche Anerkennung der Verlustener

giemengen. 

Die beantragte Kostenposition in Höhe vo~ist demnach anzusetzen. 

1.1.1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler 

Erzeugungsanlagen 


Unter den Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu­


gungsanlagen sind Aufwendungen für den EEG- und den KWKG­


Wälzungsmechanisrnus sowie die Entgelte für dezentrale Einspeisung gemäß § 18 


StromNEV dargestellt. 


1.1.1.2.1. Nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem aufgenommenen und vergüteten Strom aus Anlagen, die dem 

EEG unterfallen, bundesweit gleichmäßig verteilt w ird . Dies wird durch den EEG

­

­
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Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare­

Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätze,n. In der zweiten Stufe leitet der 

Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von EEG-Anlagen über­

steigen dabei die Erträge aus dem finanziellen Ausgleich. In dieser Abweichung kön­

nen enthalten sein: 

Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde 

Effekte), werden über die Aufwandsseite neutralisiert. 

Die in der Position 1.1.1.2.1. nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-

Maßnahmen) enthaltenen vermiedenen Netzkosten in Höhe von 

den in die Position 1.1.1.2.3. nach§ 18 StromNEV umgegliedert. 

Die sich nach der Extrahierung der vermiedenen Netzentgelte ergebende Kostenpo­

sition in Höhe vo ird vollumfänglich anerkannt. 

Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­

lagen nach EEG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussba­

re Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 ARegV (vgl. Kapitel 6). 

1.1.1.2.2. NachKWK-G 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­

mäßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpfhchtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei­

gentlichen KWK-Förderung · zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet . Aufwendungen und Erträge des Verteilernetzbelreibers aus 

dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 
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wurde. Geringfügige Ober- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. 

Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen 

Dritten (z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetreiber 

lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge­

lagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. 

Differenzen. die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde 

Effekte), werden über die Aufwandsseite neutralisiert. 

Die in der Position 1.1.1.2.2. nach KWK-G enthaltenen vermiedenen Netzkosten in 

Hohe vo~wurden in die Position 1.1.1.2.3. nach § 18 StromNEV umge­

gliedert. 

der vermiedenen Netzentgelte ergebende Kostenpo­

sition in Höhe von ird vollumfänglich anerkannt 

Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­

lagen nach KWK-G handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss­

bare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 ARegV (vgl. Kapitel 6). 

1.1.1.2.3. Nach § 18 StromNEV 

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 

Netzbetreiber ein Entgelt. das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um 

spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht 

Entsprechend § 5 Abs. 3 St romNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 

zu berücksichtigen 

Für vermieden Netzentgelte werden aufgrund der unter der Position 1.1.1. 2 .1 nach 

EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) und der Position 1.1.1.2.2. 

nach KWK-G vorgenommenen Umbuchung Kosten in Höhe von aner­

kannt. 
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Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­

lagen nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S.1 Nr.8 ARegV (vgl. Kapitel 6). 

1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 


Die Aufwendungen für Einspeisemanagement - Maßnahmen umfassen die Entschä­


digungszahlungen nach § 11 EEG. Gemäß§§ 11 und 12 EEG können Netzbetreiber 


bei einer Netzüberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buch­


stabe a EEG 1n die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die nach dem 


EEG oder dem KWKG gefördert werden, eingreifen, um die störende Netzüberlas­


tung zu beseitigen. Oie von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von 


Stromerzeugungsanlagen erhalten hierfür eine Entschädigung. 


Der Netzbetreiber hat für diese Positio~ in Ansatz gebracht. 


1.1.1.3. Betriebsverbrauch 


Oie Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut­


zung verwendet. Dieser auf tatsächlich gemessenen Werten beruhende Letztver­


brauch (Strom. Gas. Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein. 

Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit genügen, als 

dass keine überhöhten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden. 

Als Vergleichsmaßstab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemäß 

FSV Verlustenergie heranzuziehen. Der Referenzwert der FSV Verlustenergie in Hö­

he von 5,58 ct./kWh des Jahres 2011 

Hieraus resultiert. dass die angegebene Kostenposition in Höhe von ge

mindert um~it-anzusetzen ist. 

1.1.1.4. Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreis bzw. Aufwendungen für 
den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen 

Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte 

aus Gründen der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden. vor 

der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun· 

gen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Be

treiber von Elektrizitätsverteilernetzen wählen zwischen dem synthetischen oder dem 

analytischen Verfahren. 

­

­
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Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhändler die erwarte­

ten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be­

rechnungen des Verteilernetzbetrelbers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. Das 

analytische Lastprofil hat für den Netzbetreiber den Vorteil. dass die gesamte Klein­

kundenlast auf die Stromhändler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste­

hen keine Kosten für den Netznutzer. 

Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein­

kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Die Stromhändler speisen 

Elektrizität auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim 

synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Höhe der Leistungsabweichung. 

Oie Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Händler 

abzurechnen und somit für die Netzkosten neutral. 

Vor dem Hintergrund. dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos­

ten auf die Händler überwälzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer­

den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkten zumindest fragwürdig, ob überhaupt 

Kosten für diese Position in den Netzentgelten berücksichtigt werden können. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass aus Dlfferenzbilanzkreisabweichungen sowohl 

Kosten als auch Erlöse generiert werden können. Je nachdem, ob der Differenzbi­

lanzkreis über- oder unterspeist ist. muss die überschüssige Energie verkauft oder 

die benötigte Energie gekauft werden. Erlöse können beispielsweise dann entstehen, 

wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Überschusses größer ist als die 

Ausgleichsenergiemenge zum Schließen der Lücke. Erlöse entstehen auch dann. 

wenn der Verkaufspreis höher ist als der Kaufpreis. Oie Beschlusskammer geht da­

von aus, dass sich Kosten und Erlöse im Zeitverlauf in etwa ausgleichen. Aus die­

sem Grund hält es die Beschlusskammer für sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un­

gunsten des Netzbetreibers keine Erlöse oder Kosten bei der Bestimmung des Aus­

gangsniveaus zu berücksichtigen. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von ist dementsprechend ge­

nzusetzen. 

1.1 .1.5. Sonstiges 

Für sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe hat die Antragstellerin lstkosten in Höhe 

von beantragt. Der Netzbetreiber gibt hier Kosten für Material Oirektbe­
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zug, Lagermaterial, Fahrzeugkraftstoffkosten und Betriebsmaterial an. Im Vergleich 

zu den Aufwendungen des Geschäftsjahres 2010 sind die Aufwen­

dungen um - gestiegen. Auch im Vergleich mit dem Mittelwert der Aufwen­

dungen der Geschäftsjahre sind die Aufwendungen zu 

2011 estiegen. Offenkundig handelt es sich bei den geltend gemachten 

Aufwendungen in Höhe von~m eine Besonderheit des Geschäftsjah­

res gemäß § 6 Abs.3 S.1 ARegV. 

Die Beschlusskammer setzt stattdessen den Mittelwert der Geschäftsjahre 2010 und 

2011 an. Die Geschäftsjahre 2007, 2008 und 2009 bleiben bei dieser Betrachtung 

außen vor, da diese strukturell nicht mit dem Geschäftsjahr 2010 und 2011 ver­

gleichbar sind. 

Daher ist die angegebene Kostenposition in Höhe von emindert um 

nzusetzen. 

1.1 .2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind insbesondere Aufwendun­

gen an vorgelagerte Netzbetreiber, Aufwendungen für Blindstrom, für überlassene 

Netzinfrastruktur. für singular genutzte Betriebsmittel, für durch Dritte erbrachte Be­

triebsführung und für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistun­

gen dargestellt. 

1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der Anla­

ge 1 ersichtlich. Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich 

dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr.4 ARegV (vgl. Kapitel 6). 

Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, Arbeit. 

Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 

• Aufwendungen für Netzreservekapazität (vgl. 1.1.2.1.a.) 

• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (1.1.2.1.b.) 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung (1.1.2.1.c.) 

• Aufwendungen für Blindstrom ( 1.1.2.2.) 

• Aufwendungen aus singulär genutzten Betriebsmitteln (1.1 .2.4.) 
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Die angegebene Kostenposition in Höhe vo t demnach vollumfäng­

lieh anzusetzen. 

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreaervekapazität 


Netzbetreiber haben die Möglichkeit. Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber 


zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um höhere vorgelagerte Netzkosten auf­


grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsanlagen 


oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam­


menhang zwischen der Jahreshöchstlast und den Aufwendungen für Netzreserveka­


pazität. Die in der Erlösobergrenze enthaltenen Ansätze sollen wertmäßig dem Be­


trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber für die 


Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazität in Rechnung gestellt 


wird. 


Bei Aufwendungen für Netzreservekapazität handelt es sich dem Grunde nach um 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 ARegV (vgl. Kapi­

tel 6). 

Der Netzbetreiber hat für diese Davon-Positlo n Ansatz gebracht. 

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern. 

die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene 

gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8 

zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fällen der Kostenwälzung nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten. Der Nachweis, dass die Vorausset­

zungen für die Anwendung des§ 14 Abs. 2 S . 3 StromNEV vorliegen, ist durch den 

Netzbetreiber zu erbringen. 

Bei Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) handelt es sich dem 


Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.1 


ARegV (vgl. Kapitel 6). 


Der Netzbetreiber hat für diese Davon-Position in Ansatz gebracht. 


1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Bei unterspannungsse1tiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein 

Aufschlag auf die Arbertsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der 
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Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden Er­


löse des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des 


Regulierungskontosaldos abgeglichen. 


Bei Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung handelt es sich dem Grunde 


nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr 4 ARegV 


(vgl. Kapitel 6). 


Der Netzbetreiber hat für diese Oavon-Positio n Ansatz gebracht. 


1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom 


Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen 


kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt nach 


Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspätet auf (induktive Blindleistung). 


Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber 


erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach 


(Kapazitive Blindleistung) Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte über­


schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 2s·. d.h. Wirkleistung= 90 %). muss der Netz­


betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. Bei Aufwendun­


gen für Blindstrom handelt es sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im 


Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV (vgl. Kapitel 6). 


Der Netzbetreiber hat für diese Positio~n Ansatz gebracht. 


1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 


Unter der Position „Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" sind regelmä­


ßig die sog. Pachtentgelte für die Überlassung betriebsnotwendlger Anlagegüter zu 


erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder 


teilweise nicht Eigentümer des entsprechenden Anlagevermögens ist. sondern ihm 


dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung (.Pachtvertrag") vom Eigen­


tümer zur Nutzung. d. h. für die Zwecke des Netzbetriebs, überlassen wird. Die aus 


der Überlassung des Anlagevermögens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden 


Kosten („Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, wie sie anfielen, 


wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. Maßgeblich sind somit die 


Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen, 


Zinsen und Gewerbesteuer). Für die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der 


Gewerbesteuerhebesatz des Verpächters maßgeblich. Fremdkapitalzinsen und Bau­


kostenzuschüsse sind zu berücksichtigen Grundlage der Prüfung und damit einer 


Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpächterbogen. 
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Für die Ermittlung der Netzkosten, die sich aus dem Verpächterbogen ergeben sind 


über die Grundsätze der Kapitalkostenermittlung hinaus. sämtliche in diesem Zwi­


schenergebnis aufgeführten Standpunkte und Rechtsauffassungen auf den Verpäch­


ter eines Netzbetreibers zu übertragen Nur so kann sichergestellt werden, dass der 


Vorschrift des§ 4 Abs. 5 StromNEV Rechnung getragen werden kann. 


Die angegebene gesamte Kostenposition in Höhe von st demnach • 


anzusetzen. 

Vgl. hierzu im Einzelnen die beigefügte Anlage 1a. Anlage 2a und Anlage 3a. 

1.1.2.4. Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 

Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird für bestimmte Anschlusssituationen (singulär ge· 

nutztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin­

gulär genutztes Betrrebsmittel, wenn Hein Netznutzer sämtliche in einer Netz- oder 

Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschließlich selbst nutzt". Das 

kann z.B. ein Transformator sein, der nur von einem Kunden genutzt wird und der ihn 

mit dem 360-kV-Höchstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall , wird ein nach den 

gesetzlichen Vorgaben zur Bestimmung eines „angemessenen Entgelts• ermittelter 

Wert. festgelegt. Bei Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel handelt es 

sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des § 11 Abs 2 S 1 

Nr. 4 ARegV. 

Der Netzbetreiber hat für diese Positio in Ansatz gebracht. 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen fur durch Dritte erbrachte Betriebsführung betreffen regelmäßig Ver­

tragsgestattungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten 01enst­

le1stungen sind nach§ 4 Abs. Sa StromNEV maximal in der Höhe anzusetzen, wie 

sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen würde. 

Grundlage der Prüfung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfuh

rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen für die sieben wertmäßig größ

ten Dienstleistungsvertrage mit verbundenen Unternehmen i. S. d. § 6 b Abs. 2 

EnWG. Maßgeblich für die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten 

Kosten sind somit die Kalkulationsmaßstäbe nach der StromNEV. 

Darüber hinaus müssen die Dienstleistungsverträge einem Fremdvergleichsmaßstab 

standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergütungssätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. 1. d. R. hat der Netzbetreiber 1n 

­

­
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nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren. dass er Preisvergleiche angestellt hat 

bzw. die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen 1m Wege der Ausschreibung erfolgt 

ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsführung kostenseitig natürlich nicht 

den Wert übersteigen. der zuvor bei eigener Bewirtschaftung durchgriff. 

Der Netzbetreiber hat für diese Positio in Ansatz gebracht. 

1.1.2.6. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstand­
haltungaleistungen 

Für die Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleis­


tungen sind die gleichen Maßstäbe heranzuziehen wie für Aufwendungen für durch 


Dritte erbrachte Betriebsführung. Es gelten daher die Ausführungen zu 1.1.2.5 ent­


sprechend. 


Der Netzbetreiber hat für die Dienstleistungen die von de 


erbracht wurden einen gesonderten Erhebungsbogen übermittelt. Entsprechend die­


sem Dienstleistungserhebungsbogen wurden die kalkulatorischen Vorgaben der 


StromNEV in Ansatz gebracht. 


Auf Basis der Berechnungen der kalkulatorischen Abschreibungen, der kalkulatori ­


schen Eigenkapitalverzinsung sowie der kalkulatorischen Gewerbesteuer wurden 


beim Dienstleister ürzungen generiert. Darüber hinaus 

wurden jegliche ge - . l: i • • isses aufgeführten Standpunkte und 

Rechtsauffassungen auf den Dienstleister übertragen. 

Dies führte zu weiteren Kürzungen von nicht triebsnotwendigen operativen Kosten. 

Somit konnte in Gänze den schon bereits unter der Position 1.1 .2.5. Aufwendungen 

für durch Dritte erbrachte Betriebsführung dargelegten Kalkulationsmaßstäben für 

durch Dntte erbrachte Dienstleistungen Rechnung getragen werden. 

Die geltend gemachten Kosten für die Dienstleistung de 

wurden vom Netzbetreiber auf verschiedene Kostenarten geschlüsselt. Die überwie

genden Kostenbestandteile wurden auf die Kostenart 1.1.2.6. Aufwendungen für 

durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhallungsleistungen geschlüsselt. Dem­

entsprechend wurden die vorzunehmenden Kürzungen der Kosten des Dienstleisters 

in Gänze unter der n Position realisiert. Die an

gege ene Kostenposition in Höhe von ·st demnach gemindert um 

~it anzusetzen. 

Vgl. hierzu Im Einzelnen die beigefügte Anlage 1b. Anlage 2b und Anlage 3b 

­

­
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In der Gesamtposition 1.1.2.6. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Wartungs

und lnstandhaltungsleistungen in Höhe von ind EEG Aufwendungen 

enthalten. Der Ausbau und Umbau der Energieerzeugung auf dezentrale Einspei­

sung impliziert zunehmende Netzaufwendungen. Der Netzbetreiber konnte hier 

nachweisen, dass es sich ergänzend zu den Wartungs- und lnstandhaltungsleistun

gen um betriebsnotwendige Aufwendungen handelt, die die Funktionsfähigkeit und 

Betriebssicherheit des Elektriz1tätsverteilnetz gewährleisten 

Eine kontinuierliche Zuführung konnte vom Netzbetreiber nicht 

nachgewiesen werden. Somit müssen diese Zuführungen teilweise gekürzt werden. 

Oie angegebene Kostenposition in Höhe vo ist demnach gemindert 

Die angegebene gesamte Kostenposition In Höhe von st gemindert 


u nzusetzen. 


1.1.2.7. Sonstiges 


Die Kosten, die unter der Position Aufwendungen für bezogene Leistungen I Auf­


wendungen für Sonstiges geltend gemacht werden, sind vollumfänglich anzuerken­


nen. 


1.2. Personalkosten 

Personalkosten setzen sich aus den Kosten für Gehälter und Löhne (Lohnkosten). 

aus den Kosten für soziale Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB (Arbeitgeberan

teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbeiterren

ten-, Knappschafts-, Kranken-. Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus den frei

willigen Personalnebenkosten gern § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pensionskassen, 

Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrichtungen, Aus­

gaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglieder} zusammen. 

Anerkennungsfähige Personalkosten müssen sich immer auf einen Arbeitnehmer 

des Stromnetzbetreibers und das Jahr 2011 beziehen. 

­

­

­

­

­
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1.2.1. Löhne und Gehälter 

Unter der Position Löhne und Gehälter werden die Bruttobeträge der Arbeitsentgelte 

zusammengefasst. Zu Löhnen und Gehältern gehören alle Vergütungen, die die Be

legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestellte) und Geschäftsführer sowie Mitglieder 

des Vorstands erhalten. gleichgültig in welcher Form sie gewährt werden, also auch 

Sachbezüge, Aufwandsentschädigungen etc. Die Buchung von Löhnen und Gehäl

tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege für berech­

nete und gezahlte Löhne und Gehälter können Lohnlisten und Gehaltslisten sein. 

Der Betrag ist in der Regel der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen. entwe

der 

• 	 beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in 

(1) Löhne und Gehälter sowie 

(2) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter

stützung 

oder 

• 	 beim Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen Herstellungskos

ten, Vertriebs- und Verwaltungskosten. 

Kosten aus der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratsta

tigkeit, Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und 

Kosten von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. Diese Positionen sind un

ter 1.2.1. aufgeführt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche 

Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen dar, soweit diese in der Zeit vor dem 31 

Dez. 2008 abgeschlossen worden sind Diese Position ist daher regelmäßig neu zu­
zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass die Kosten das übliche Maß 

nicht überschreiten dürfen. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe vo 	 "st demnach vollumfäng

lieh anzusetzen. 

­

­

­

­

­

­

­

­

- 18 ­



1.2.2. Sozlale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un­
terstützung 


Kosten für soziale Abgaben bzw. Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB (Arbe~­


geberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, Arbei­


terrenten-, Knappschafts-. Kranken-. Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus 


den freiwilligen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwen­


dungen für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pensionskas­


sen, Gratifikationen. Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrichtungen, 


Ausgaben tor kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglieder) zu­

sammen. 


1.2.2.1 Altersversorgung 

Gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB können Aufwendungen für die Altersversor

gung der Netzmitarbeiter entstehen: die ggf. für die Kalkulation von Bedeutung sind. 

Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Ubernahme jeglicher Aufwendungen in 

die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung) sind der Höhe nach anerkennungsfähig, 

wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhältnis stehen. Ein effi

zienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter 

Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen, sich an den im Wettbewerb über den Er

lös durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren Insbesondere die betriebli

chen Altersversorgungsmaßnahmen und Aufwendungen für Vorruhestandsregelun

gen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Maß begrenzt. Die Ansprüche der Ar­

beitnehmer selbst werden durch diese Prüfung nicht betroffen. 

Die vom Netzbetreiber handelsrechtliche vorgenommene Anpassung des Rech

nungszinses vo und der hieraus generierte Mehraufwand wurde kal

kulatorisch bis dato nicht berücksichtigt 

Es wurde im Rahmen der 2 Kostenprüfung festgestellt, dass gemäß der Tradition 

des handelsrechtlichen Jahresabschlusses, ergänzt um die auch im Steuerrecht 

herrschenden Effizienzmaßstäbe, ein Rechnungszinssatz von 6% anzusetzen ist. 

Dies entspricht auch dem gemäß§ 4 Abs. 2 StromNEV vorgegebenen maßgeblichen 

Bewertungsmaßstab als Grundlage der Netzentgeltkalkulation. Abweichend von des

sen Vorgaben wurde vom Netzbetreiber wahlweise eine Kosten erhöhende Neube

wertung vorgenommen, dies findet in der Verordnung keine Legitimation. Die Auf

wendungen waren daher nicht in den Netzkosten ansatzfähig 

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­
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Gemäß § 253 Abs.2 S.2 HGB n. F ist nach der Einführung des BilMoG handels· 

rechtlich verbindlich der von der Bundesbank veröffentlichte Zinssatz heranzuziehen. 

Dies führt zu einer jährlichen verbindlichen Anpassung über alle Netzbetreiber. 

Dies nimmt der Netzbetreiber als Basis um eine Zinsanpassung geltend zu machen, 

die sich nicht in der Handelsbilanz niederschlägt, sondern auf der Genehmigung der 

2. Kostenprüfung aufsetzt. Da jedoch nach neuer Rechtslage nicht von einem herr­

schenden Effizienzmaßstab für einen zu verwendenden Zinssatz sondern von einem 

gesetzlich vorgegebenen Zinssatz gemäß § 253 Abs.2 S.2 HGB auszugehen ist, ist 

der geltend gemachte Anpassungsbetrag von im Rahmen der Netzkos­

ten nicht ansatzfähig. 

Des Weiteren werden aufgrund der Erstanwendung des BilMoG An assun sbeträge 

für die Umbewertung der Rückstellungen für Deputatsansprüche für per· 

sonalnahe Rückstellunge und für Altersversorgung vom 

Netzbetreiber geltend gemacht. 

Somit sind einmalige Umbewertungen aufgrund der eingeführten Bewertungskriterien 

gemäß § 253 Abs.1 S.2 HGB vorgenommen worden. 

Das Handelsgesetzbuch in der bis zum 28. Mai 2009 geltenden Fassung ist letztmals 

auf den Jahressabschluss für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende Geschäftsjahr 

anzuwenden. Demnach findet das eingeführte BilMoG wahlweise in 2009 und ver­

pflichtend in 2010 Anwendung 

Die Aufgrund des Art. 67 Abs.1 EGHGB geltend gemachten Zuführungen beruhen 

auf einem einmaligen Umstellungseffekt des Jahres 2009 bzw. 2010 der auf bis zu 

15 Jahre verteilt werden kann. Nach dem bisherigen Kenntnisstand wird jedoch die 

GuV-Rechnung des Jahres 2014 und der Folgejahre nicht belastet. Die in 2011 gel· 

tend gemachten Kosten stellen daher gemäß§ 6 Abs.3 ARegV keine originären Kos· 

ten des Jahres 2011 dar, sondern eine verratete Besonderheit des Geschäftsjahres 

2009 bzw. 2010. Oie als kostenwirksam geltend gemachte Zuführung der Pensions· 

rückstellung. der Rückstellung für Deputatsansprüche und der personalnahen Rück· 

stellung Ist demnach als Besonderheit des Geschaftsjahres 2011 nicht anerken­

nungsfähig. 
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Die angegebene Kostenposition in Höhe vo- ist aufgrund der aufge­

führten Sachverhalte in Summe gemindert um anzu­

setzen. Der verbuchte Ertrag. der auf der erstmaligen Zeitwertbewertung gemäß 

§ 253 Abs.1 S.3 HGB in Höhe vo~ruht, wurde hierbei nicht kosten­

mindernd berücksichtigt, da dieser ebenfalls auf dem einmaligen Umstellungseffekt 

basiert. 

In der Gesamtbetrachtung sind darüber hinaus die Ausführungen unter 5.6.1 . Erträge 

aus Finanzanlagen zu berücksichtigen und ein Betrag in Höhe von 

zuschreiben. In Summe werden unter der Position Altersversorgung 

anerkannt. 

Die Finanzmittel der gesammelten jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation Netzkosten mindernd in 

Ansatz zu bringen, siehe hierzu 3.1.4.2.1. 

1.2.2.2 soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Kosten für soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB 

(Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angeste'llten-. 

Arbeiterrenten-, Knappschafts-. Kranken-, Pflege-. Arbeitslosenversicherung)) sind 

ggf. berücksichtigungsfähig, insofern die entsprechenden Aufwendungen dem Effi­

zienzgedanken Rechnung tragen. Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Über­

nahme jeglicher Aufwendungen in die Betrachtung. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe vo ist demnach vollumfäng­

lieh anzusetzen. 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Fremdkapitalzinsen sind gemäß § 5 Abs. 2 StrornNEV in ihrer tatsächlichen Auf­

wandshöhe zu berücksichtigen, höchstens jedoch in der Höhe kapitalmarktüblicher 

Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege­

lung hat der Verordnungsgeber§ 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert. nach dem bilan­

zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind. als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. 
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Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi­

tes abzustellen. Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit­

verlauf als nicht vorteilhaft erweist, weil das Marktzinsniveau nach der Kreditaufnah­

me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Entwicklung in der Regel nicht sicher 

erkennbar. Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine individuellen 

Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den da-mals gültigen Kreditkondi­

tionen entsprachen. Zur Prüfung der Angemessenheit sind hierfür Plausibilisierungs­

zinssatzreihen von der Beschlusskammer heran-gezogen worden, die erhöht um ei­

nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Aus-führungen zur Eigenkapitalverzinsung) 

widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit ergeben sich die 

Plausibilisierungszinssatzreihen aus dem Mittelwert der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emit­

tenten - Anleihen der öffentlichen Hand, der Umlaufsrendite festverzinslicher Wert­

papiere inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls) und der 

Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbriefe 

und der Addition eines in Höhe von 0, 1%. Kreditkosten, die aus einer Kreditaufnah­

me mit Festzinsvereinbarung resultieren, sind grundsätzlich anzuerkennen, auch 

wenn zwischenzeitlich das Marktzinsniveau niedriger liegt, es sei denn, dass eine 

Umfinanzierung unter Berücksichtigung etwaiger Vorfälligkeitsentschädigungen zu 

geringeren Kreditkosten führen würde. 

Die im Tabellenblatt ,,A5. Darlehensspieg.el 11'' von dem Netzbetreiber eingetragenen 

Beträge für „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" werden mit Hilfe der genannten 

jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht davon 

aus. dass die zu den genannten Beträgen korrespondierenden Zinssätze überhöht 

sind, wenn diese über den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall 

wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim­

mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittli­

che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben 

im T abelJenblatt „A5. Darlehensspiegel 11" zudem das durchschnittlich gebundene 

Kapital des Kalenderjahres 2011 für das jeweilige Darlehen herangezogen. 

Die sich somit aus den einzelnen Unterpositionen der Position .,1 .3. Zinsen und ähn­

liche Beträge" ergebenden Kürzungsbeträge werden vereinfachend in der Position 

„1 3.3. gegenüber Kreditinstituten" in Summe verbucht. 
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1.3.1. gegenüber verbundenen Unternehmen 


Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedürfen stets 


einer kritischen Überprüfung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch 


der gewählten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch 


insoweit die zuvor beschriebenen Grundsätze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe­


treibers bei einem assoziierten Untemehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver­


stärkte Nachweislast hinsichtlich der Marktüblichkeit der Kreditbedingungen. 


Die angegebene Kostenposition ist vollumfänglich anzusetzen. 


1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 


Es gelten die Ausführungen zu Ziffer 1.3. und 1.3.1. entsprechend. 


Der Netzbetreiber hat für diese Unterpositio in Ansatz gebracht 


1.3.3. gegenüber Kreditinstituten 


Zinsen für Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern 


sind grundsätzlich zu berücksichtigen. es sei denn dass dem Netzbetreiber günstige­


re Kreditaufnahmemöglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verfügung 


standen. Sollten sich bei der Prüfung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss 


der Netzbetreiber darlegen. dass keine günstigere Finanzierungsmöglichkeit be­


stand. 


Die angegebene Kostenposition ist vollumfänglich anzusetz.en. 


1.3.4. Sonstiges 


Die von der Bayernwerk AG angegeben Zinsen für die Diskontierung der bilanzierten 


Rückstellungen in Höhe vo die Aufgrund der gesetzlichen Fixierung 


des § 253 Abs.2 S.1 HGB bilanziert wurden, werden vollumfänglich als betriebsnot­


wendig anerkannt. 


1.4. Sonstige Steuern 


Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in 


der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51) Dem­


entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern. die Kfz-Steuer oder Energiesteuern 


dem Grunde der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische Ge­


werbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 S.1 


Nr.3 ARegV dar. 
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Oie angegebene Kostenposition in Höhe von st demnach vollumfänglich 

anzusetzen. 

1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Oie sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten aufwandsgleiche Kosten für 

Konzessionsabgaben. MM!ten. sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten . Gebüh­

ren und Beitrage, Versicherungen, Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften, Post 

und Fracht, Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Werbung, Spenden, Rei­

sen und Auslösungen, Bewirtung und Geschenke. Wartung und Instandsetzung, Ein

zelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Zahlungen an Städte 

oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV sowie für Sonstiges. Die 

Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der jeweiligen Kostenansätze sind 

einer EinzeHallprüfung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder verallgemei

nerungsfähige Grundsätze bei der Prüfung berücksichtigt wurden, sind diese im Fol­

genden ergänzend ertäutert. 

1.5.1. Konzessionsabgaben 

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Ein­

räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und 

den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 

im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position 

ist ertrags- (s.u.) und aufwandsseitig zu neutralisieren (Ansatz in jeweils gleicher Hö

he). Bei Konzessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kosten gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV (vgl. Kapitel 6). 

Die Bayernwerk AG weist die erhobenen Konzessionsabgaben und die geleisteten 

Konzessionsabgaben identisch aus. Demnach hat der Netzbetreiber die Kosten und 

Erlöse neutralisiert geltend gemacht. Die angegebene Kostenposition in Höhe von 

ist demnach vollumfänglich anzuerkennen. 

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebühren und Bei ­

träge 


In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendlgen Kosten fur Mieten. sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten. 


Gebühren und Beiträge zu verbuchen. Die Vereinbarung marktüblicher Ansätze ist 


vom Netzbetreiber darzulegen. 


­

­

­
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Die angegebene Kostenposition für die Anmietung von Liegenschaften für technische 

Aufgaben und Verwaltungsaufgaben in Höhe von ist demnach vollum­

fänglich anzusetzen. 

1.5.3. Versicherungen 


In dieser Position sind die füt den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendigen Kosten für Versicherungen (Sach- und Haftpflichtversicherungen) 


zu verbuchen. 


Die angegebene Kostenposition in Höhe von ist demnach vollumfänglich 


anzusetzen. 


1.5.4. Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 


In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be· 


triebsnotwendigen Kosten für Bürobedarf. Drucksachen und Zeitschriften zu verbu­


chen. 


Im Bericht nach § 6 Abs. 1 ARegV 1. V. m. § 28 StromNEV und aufgrund einer schrift­


lichen Nachforderung vom 14.12.2012 hat der Netzbetreiber keine angemessene 


Untergliederung der Position vorgenommen. Die Kosten wurden lediglich in allge­


meine Bürokoste und Kopierkosten aufgegliedert. Die vor­


gelegten Nachweise konnten die in der Höhe geltend gemachten Kosten nicht aus­


reichend als repräsentativ belegen. 


Die angegebene Kostenposition in Höhe vo~kann somit nur teilweise an­


erkannt werden und wird pauschal um. gekürzt. Demnach werden Kosten in 


Höhe von~nerkannt. 


1.5.5. Postkosten, Frachtkosten und ähnliche Kosten 


In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendigen (Porto-)Kosten für Post. Fracht und ähnliche Leistungen zu verbu­


chen. 


Der Netzbetreiber hat für diese Unterposition in Ansatz gebracht. 


1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 


Rechts- und Beratungskosten mussen einem F remdvergleichsmaßstab standhalten. 


Die Netzbetreiber sind verpflichtet, gerade im Bereich der fortlaurenden Mandatie­


rung von Beratungsleistungen günstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver­


gleiche anzustellen. Fur andere Beratungskosten ist insbesondere darzulegen. dass 
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die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten 

Vergütungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen müssen sich 

auf den Netzbetrieb beziehen, daher ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitäten 

zu achten. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von ist demnach vollumfänglich 

anzusetzen. 

1.6.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 


Der Netzbetreiber hat für die Sponsoring. Werbung und Spenden insgesamt einen 


Betrag in Höhe von eltend gemacht. Die Aufwendungen für Sponsoring, 


Werbung und Spenden sind nicht zu berücksichtigen. Es handelt sich bei den gel­


tend gemachten Aufwendungen für Sponsoring. Werbung und Spenden generell um 


Kosten, die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen (vgl.§ 3 Abs. 1 s. 1 Strom­


NEV). Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie als Kundenbindungsin­


strumente eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation nicht berücksichtigungs­


fähig. Aus der natürlichen Monopolstellung des Netzbetreibers ergibt sich, dass sol­


che Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld bestehenden Zweck in der 


Monopolsituation von vorneherein nicht erreichen können, da die Netznutzerregel­


mäßig keine Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden Netzbetreibern haben. Der 


mit Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn ist - bedingt durch das Monopol ei­


nes Netzbetreibers - für den Elektrizitätsnetzbetrieb nicht erforderlich. Die Vorteile, 


sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher beim assoziierten Vertrieb. 


Hiervon werden Aufwendungen für sog. aufgabenorlentierte Kommunikation (Perso­


nalwerbung, gesetzliche Veröffentlichungspflichten etc.) nicht erfasst. 


Im Übrigen ist nicht ersichtlich bzw vom Netzbetreiber nicht dargelegt worden, in­


wieweit die Aufwendungen für Sponsoring und Werbung betriebsnotwendig sein sol­


len. Die vom Netzbetreiber geltend gemachten Aufwendungen für Werbung und 


Sponsoring sind somit in voller Höhe nicht anerkennungsfähig. Insofern wird der rn 


Ansatz gebrachte Betrag u uf 0 € herabgesetzt. 


1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 


In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendigen Kosten für Reisen und Auslösungen zu verbuchen. 


Die angegebene Kostenposition in Hohe von st demnach vollumfänglich 


anzusetzen. 
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1.5.9. Bewirtung und Geschenke 


In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 


nachweislich betriebsnotwendigen Kosten für Bewirtung und Geschenke zu verbu­


chen. 


Oie Kostenart Bewirtung und Geschenke konnte vom Netzbetreiber nicht hinreichend 

genau untergliedert werden um die Betriebsnotwendigkeit der geltend gemachten 

Kostenhöhe nachzuweisen. Insofern wird der in Ansatz gebrachte Betrag pauschal 

erabgesetzt 

1.5.10. Wartung und Instandsetzung 


In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendigen Kosten für Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bei der 


Wartung und Instandsetzung ist von kontinuierlichen Prozessen langlebiger Wirt­


schaftsgüter auszugehen. 


Der Netzbetreiber gibt für die seitens de 

machten Kosten für die Dienstleistung der urden 

vom Netzbetreiber auf verschiedene Kostenarten geschlüsselt. Die überwiegenden 

Kostenbestandteile wurden auf die Kostenart 1.5.10. Wartung und Instandsetzung 

geschlüsselt. Die notwendige Prüfung der Kosten gemäß StromNEV wird in dieser 

Position umgesetzt. 

Der Netzbetreiber hat für diese Dienstleistungen einen gesonderten Erhebungsbo

gen übermittelt. Entsprechend diesem Oienstleistungserhebungsbogen der nach den 

kalkulatorischen Vorgaben der StromNEV aufgebaut ist. wird ein entsprechendes 

Entgelt für die Erbringung der Dienstleistungen der 

-bestimmt. Hierbei liegen die Berechnungen der kalkulatorischen Abschrei­

bungen, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung sowie der kalkulatorischen Ge­

werbesteuer gemäß der Vorgaben der StromNEV zu Grunde. Darüber hinaus wur­

den jegliche gemäß dieses Zwischenergebnisses aufgeführten Stand 

Rechtsauffassungen auf den Dienstleister über­

tragen. 

­
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Somit konnte in Gänze den schon bereits unter der Position 1.1.2 5. Aufwendungen 

für durch Dritte erbrachte Betriebsführung dargelegten Kalkulationsmaßstäbe für 

durch Dritte erbrachte Dienstleistungen Rechnung getragen werden. 

Entsprechend diesem Dienstleistungserhebungsbogen liegt der nach den kalkulatori­

schen Vorgaben der StromNEV ermittelte Preis für die Erbringung von Dienstleistun­

gen durch Dritte jedoch oberhalb des tatsächlich gezahlten Entgeltes. In diesem Fall 

ist ausschließlich auf die Kosten in der Höhe des tatsächlich gezahlten Entgeltes 

nach § 5 Abs.1 StromNEV abzustellen. 

Bei dem in der Position Wartung und Instandsetzung angesetzten Betrag in Höhe 

von handelt es sich unabhängig von einer kalkulatorischen Ourchrech­

nung des Jahres 2011 gern. § 6 Abs. 3 Satz 1 ARegV der Höhe nach um eine Be­

sonderheit des Geschäftsjahres. Die Kosten für laufende Unterhaltung und Bewirt­

schaftung der betriebsnotwendigen Gebäude sind im Vergleich der Geschäftsjahre 

2008-2011 (Mittelwert =-deutlich überhöht. 

Wartun und lnstandsetzun 

Die angegebene Kostenposition in Höhe 

nzuset.zen. 

1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind nur dann be­

rucksichtigungsfäh1g, wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kön­

nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskos­

ten und Baukostenzuschüsse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen 

aufgrund der Zahlungsunfähigkeit eines Händlers. In keinem Fall können Forde­

rungsausfälle des Vertriebs gegen Endkunden anteilig ins Netz auch i.R.v. Pau­

schalwertberichtigungen geschlüsselt werden. Das Risiko des Forderungsausfalls 

der Endkunden trägt der „assoziierte" Vertrieb. Bestünde die Möglichkeit Forde­

rungsausfälle anteilig auf den Netzbetrieb zu übertragen, würde dies Lu einer 

Quersubventionierung und Benachteiligung von Dritthändlern führen. da der Netzbe­

trieb keine Forderungsausfälle von Dritthändlern übernehmen würde. 

Kosten. die unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf 

Forderungen geltend gemacht werden, sind im Übrigen nur dann berücksichtigungs­

fähig , wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handelt. 
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Uneinbringliche Forderungen liegen vor, wenn es sich um einen endgültigen Forde­

rungsausfall handelt, d. h. die Beitreibung des Forderungsbetrages erfolglos abge­

schlossen wurde (bspw. fruchtlose Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren 

mangels Masse eingestellt). Darüber hinaus steht die Existenz einer Versicherung 

gegen Forderungsausfälle einer Kostenanerkennung von Abschreibungen auf unein­

bringliche Forderungen entgegen. Das Vorliegen uneinbringlicher Forderungen ist 

vom Netzbetreiber ausführlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der Höhe des 

Forderungsausfalls. der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der versuchten Bei­

treibung etc. darzulegen. 

Der insgesamt für diese Position anzuerkennende Betrag beläuft sich auf 

1.5.12. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 
4StromNEV 

In dieser Position sind die Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach Maßgabe von 

§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich um dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.Sb ARegV (vgl. Kapitel 6). 

Der Netzbetreiber hat für diese Unterposition in Ansatz gebracht. 

1.5.13. Sonstiges 

Für diese Position gelten die vorstehenden Ausführungen gleichermaßen. 

Die Position besteht im Wesentlichen aus Aufwendungen für Dienstleistungen Rech­

nungswesen, Dienstleistungen Personalabrechnungen , Dienstleistungen für IT und 

Telekommunikation und sonstige Betriebliche Aufwendungen. 

gibt der Netzbetreiber Aufwendungen in Höhe 

an. Die geltend gemachten Kosten für die Dienstleistung der 

urden vom Netzbetreiber auf verschiedene Kostenarten geschlüs­

selt. Die übeiwiegenden Kostenbestandteile wurden auf die Kostenart 1.5.13. sonsti­

ges geschlusselt. Die notwendige Prüfung der Kosten gemäß StrornNEV wird in die­

ser Position umgesetzt 

Der Netzbetreiber hat für diese Dienstleistungen einen gesonderten Erhebungsbo­

gen übermittelt. Entsprechend diesem Dienstleistungserhebungsbogen der nach den 

kalkulatorischen Vorgaben der StromNEV aufgebaut ist. wird ein entsprechendes 
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Entgelt für die Erbringung der Dienstleistungen de bestimmt. Hierbei 

liegen die Berechnungen der kalkulatorischen Abschreibungen. der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung sowie der kalkulatorischen Gewerbesteuer gemäß der Vor­

gaben der StromNEV zu Grunde. Darüber hinaus wurden jegliche gemäß dieses 

Zwischenergebnisses auf eführten Standpunkte und Rechtsauffassungen auf den 

Dienstleister übertragen. 

Somit konnte in Gänze den schon bereits unter der Position 1.1.2.5. Aufwendungen 

für durch Dritte erbrachte Betriebsführung dargelegten Kalkulationsmaßstäbe für 

durch Dritte erbrachte Dienstleistungen Rechnung getragen werden. 

Entsprechend diesem Dienstleistungserhebungsbogen liegt der nach den kalkulatori­

schen Vorgaben der StromNEV ermittelte Preis für die Erbringung von Dienstleistun­

gen durch Dritte jedoch oberhalb des tatsächlich gezahlten Entgeltes. In diesem Fall 

ist ausschließlich auf die Kosten In der Höhe des tatsächlich gezahlten Entgeltes 

nach§ 5 Abs.1 StromNEV abzustellen. 

Darüber hinaus macht der Netzbetreiber Zuführungen zu Rückstellungen für Risiken 

aus dem Urteil OLG Hamm, Rebranding und EEG-Ablesung geltend. Bei diesen 

Rückstellungen handelt es sich teilweise gern § 6 Abs. 3 Satz 1 ARegV um Beson­

derheiten des Geschäftsjahres. Die Zuführung der Rückstellung aus dem Urteil OLG 

Hamm und die Zuführung der Rückstellung für Rebranding stellt gemäß § 6 Abs.3 

S.1 ARegV eine Besonderheit des Geschäftsjahres dar. Der Netzbetreiber hat insbe­

sondere nicht darleget, daß die geltend gemachten Aufwendungen im Laufe der fol­

genden Regulierungsperiode mit hinreichender Wahrscheinlichkeit wiederkehren 

werden. Teilweise muss davon ausgegangen werden, dass es sich um einmalige 

Aufwendungen handelt (z. B. Rebranding). Der in Ansatz gebrachte Betrag von 

~ird u erabgesetzt. 

In der gesamten Position werden Kosten in Höhe von anerkannt. 

1.5.14. Im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratstä­
tigkeit 

Der Netzbetreiber hat für diese Unterposition Kosten in Höhe von Ansatz 

gebracht. 
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1.5.15. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen 

Der Netzbetreiber hat für diese Unterposition Kosten in Höhe von ~nsatz 
gebracht. 

1.5.16. Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäf­
tigten Betriebsangehörigen 

Der Netzbetreiber hat für diese Unterpositio in Ansatz gebracht 
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2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Er­
mittlung der kalkulatorischen Abschreibungen 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen 

werden in der Abschreibung erfasst. Die für die Netzentgeltkalkulation maßgebliche 

Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsgleichen Kosten im Sinne der §§ 4 

und 5 StromNEV nicht wertmäßig aus der GuV übertragbar. Diese wird stattdessen 

auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den 

handelsbilanziellen Wert. Damit wird die Gewährleistung eines langfristig angelegten, 

leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der 

betriebsnotwendigen Anlagegüter ist als Kostenposition bei der Ermittlung der Netz­

kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV). 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibun­

gen ist gemäß § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegütern, die 

vor dem 01 .01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegütern, die ab dem 

01 .01 .2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (ma­

ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung 

der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfi­

nanzierten Anteil des Anlagevermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gern. § 6 Abs. 4 Strom­

NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 

StromNEV) zu ermitteln. 

Dementsprechend sind zunächst die originären historischen Anschaffungs- und Her­

stellungskosten zu identifizieren. Netzkäufe und verg leichbare Fallgestaltungen d ür­

fen nicht dazu führen, dass diese Berechnungsgrundlagen verfälscht werden. Daher 

ist sicherzustellen, dass derartige Wertansätze nicht an die Stelle der originären An­
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schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs­

und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An­

schließend sind aus den originären historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die eigenfinanzierten 

Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu können. Aus der gewichteten 

Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird 

schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt. 

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

S1romNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie 

den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen {vgl. § 6 Abs. 3 

und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begründung 

der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver­

bietet es grundsätzlich. Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rück­

rechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ermitteln. 

Die Beschlusskammer geht gegenwärtig davon aus, dass die angegebenen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten der Höhe nach den historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten entsprechen. 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. Das Mengengerüst darf somit nur in Betrieb 

befindliche Vermögensgegenstände umfassen. 

Nicht aktivierten sondern z.B. über lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermö­

gensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 
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werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wur­

den, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansätze der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz­

stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berücksichtigung fand. Die aufgrund des 

Entfallens einer jährlichen Prüfung eröffnete Möglichkeit, Aktivierungswahlrechte 

stärker als bisher zu nutzen und lnstandhaltungsaufwand zu aktivieren darf nicht zu 

gestalteten Mehrkosten führen. Der ersparte Aufwand würde sonst zweimal zurück 

vergütet, zunächst in der nicht durch Effizienzsteigerungen unterschrittenen Erlös­

obergrenze und dann in Form erhöhter Kapitalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch). 

2.1.1 Übergang von Netzen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 

StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung 

erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten („historische Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten") auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine 

Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, 

insbesondere auch im Falle einer Veränderung der ursprünglichen Abschreibungs­

dauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot 

der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Änderung der Eigentumsverhältnisse 

oder der Begründung von Schuldverhältnissen. In den genannten Vorschriften 

kommt die eindeutige ge.setzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder 

vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der berücksichtigungsfähigen 

Netzkosten führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer 

an möglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachliche Grundla­

ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energieversor­

gungsnetze als natürliche Monopole, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbe­

werblichen Ausweichmöglichkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund 

ihrer systematischen Stellung den Übergangsregelungen des § 32 StromNEV vor. 

D.h. unabhängig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, unabhängig von der 

Änderung von Eigentumsverhältnissen oder der Begründung von Schuldverhältnis­

sen, darf kein Vermögensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht 

werden. 

- 34 ­



Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch 

eines Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kauf­

preis für erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - SW 

Neustadt a.d.W ., Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 StromNEV dürfen die Abschreibungs­

grundlagen nicht verändert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt 

nur einmal und ohne Erhöhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrleben werden 

kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt überdies ausdrücklich klar, dass 

das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines Eigentümerwechsels 

gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Abschreibungsgrundlage 

explizit ausgeschlossen. Auch aus der vietfach herangezogenen .Kaufering"­

Entscheidung des BGH (BGH. KZR 12/97) folgt nichts anderes (so explizit für die 

StromNEV: BGH. KVR 35/07 - SW Neustadt a.d .W., Rn. 47 ff.) 

Nach Angaben des Netzbetreibers hat er das Netz 

gekauft. Der Netzbetreiber hat mitgeteilt , dass 

der Kaufpreis auf Grundlage der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

berechnet worden ist. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Ansätze der 

Netzbetreiber infolge eines Netzkaufes überhöht sein könnten. Die Beschlusskam­

mer hat insoweit keine Kürzungen vorgenommen. 

2.1.2 Veränderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevermogens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle Vermögenswerte. die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind Nicht betriebsnotwendige 

Vermögensteile sind nicht anzusetzen. 

Entscheidend bei den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass 

sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 

Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be­

gründung der erstmalig aktivierten originären Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind für die kalkulatorische Bewertung in der 

StromNEV unzulässig, um das Abschreibungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 und 

§ 6 Abs. 7 StromNEV sicherzustellen. Dementsprechend werden in der StromNEV­

Kalkulation - dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die Kalkulations­
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vorgaben folgend - sämtliche Veränderungen, z.B. aufgrund erlaubter degressiver 

oder anderer Sonderabschreibungen, grundsätzlich unzulässig. Lediglich wenn ein 

Wirtschaftsgut die Sphäre der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus dem Anla­

gevermögen verlässt, ist die Berechnungsgrundlage originärer Anschaffungs- und 

Herstellungskosten außer Ansatz zu bringen. Analog sind auch sämtliche nachträgli­

che Veränderungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht berücksichti­

gungsfähig. Diese gelten als neue originäre Anschaffungs- und Herstellungskosten 

der jeweiligen Anlagengruppe im Jahr der erstmaligen Aktivierung. Die einmal ge­

wählte Nutzungsdauer und das ursprüngliche Zugangsjahr sind unverändert fortzu­

führen, um das in § 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV vorgegebene Verbot von Ab­

schreibungen unter Null umzusetzen. 

Neben den originären Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maßgabe 

des§ 6 Abs. 5 S. 2 StromNEV die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die Restdauer ihrer kalkulatorischen Ab­

schreibung unverändert zu lassen. 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2006 mit 

den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den 

jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des Beschlusses BKS-07/196 be­

reits geprüft und festgestellt und sind grundsätzlich unverändert fortzuführen, es sei 

denn Anlagenabgänge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den 

Anlagengruppen oder Veränderungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV­

Vorgaben insofern nicht nachzuvollziehen und unzulässig, da durch die entspre­

chenden Veränderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte erneut in 

Ansatz gebracht werden könnten. Die Beschlusskammer ergänzt Zugänge im Anla­

gevermögen der Jahre 2007 - 2011 um die betriebsnotwendigen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 

2.1.2.1 Abgänge im Anlagevermögen Altanlagen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Vermö­

gensgegenstände sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegenstand be­

rücksichtigungsfähig. Anlagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen werden, 

führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und Begründung der erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku­

latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und führt zu 

einer Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu­
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tes, etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min

dernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenabgän­

ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder

abschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr 

auftritt. Schließlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen­

gütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens 

als Anlagenabgang zu klassifizieren. 

Demzufolge legt die Beschlusskammer der Prüfrechnung grundsätzlich die histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten mit Stand der letzten Kostenprüfung 

mit den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu 

den jeweiligen Anlagengruppen - bereinigt um Netzzu- oder abgänge und Anla­

genabgänge - zugrunde. 

2.1 .2.2 Zugänge im Anlagevermögen Altanlagen 


Als nachträgliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten 


einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachträglich erhöht werden. 


Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachträglichen Anschaffungs- und 


Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begründung der ur­


sprünglichen Anlage erfasst. Kalkulatorisch sollten diese jedoch aufgrund der oben 


geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos­


ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden. 


2.2. Tagesneuwerte 


Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV ist für die Ermittlung der kalkulatorischen 


Abschreibungen des eigenfinanzierten Anteils der Altanlagen - ausgehend von dem 


jeweiligen Tagesneuwert nach§ 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV - die Summe aller 


anlagenspezifisch ermittelten Abschreibungsbeträge zu Grunde zu legen. Nach § 6 


Abs. 3 S. 1 StromNEV ist der Tagesneuwert der unter Berücksichtigung der techni­


schen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeit­


punkt. Die Umrechnung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der 


betriebsnotwendigen Anlagegüter auf Tagesneuwerte hat unter Verwendung von 


Indexreihen des Statistischen Bundesamtes zu erfolgen (§ 6 Abs. 3 S. 2 StromNEV). 


Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen Inflati­

on bei der Netz.entgeltkalkulation zu berücksichtigen. Indexreihen geben wieder, in

wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageguter im Zeitablauf 

entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermöglicht werden. das Anlagevermögen 

­

­

­
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zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind unterschiedliche Be

wertungsmaßstabe für Altanlagen (vor dem 01 . 01 . 2006 aktiviert, Nettosubstanzer

haltung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden. 

Für den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 

Indizierung maßgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages­

neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Berücksichtigung der 

technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer­

tungszeitpunkf' (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert ist, so 

die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln. 

Nachdem die Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 

Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 1 2013 Nr. 50, 

21.08.2013, S. 3250 ff.) sind gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. 	für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen und Gebäude der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude , Bauleistungen am Bauwerk, 

ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für 

die Bauwirtschaft); 

2. 	für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 

a) 	 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und 

b) 	 der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 

Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 30 Prozent: 

3. 	für die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1 

a) 	 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 50 Prozent, 

b) 	 der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 

Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 15 Prozent und 

­

­
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c) 	 der Index Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches Bun­

desamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) 

mit einem Anteil von 35 Prozent; 

4. 	 für die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 

a) 	 die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und 

b) 	 der 1ndex für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mine­

ralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17. Index der Er­

zeugerpreise gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent; 

5. 	 für alle übrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1 . 

Grundstücke der Anlage 1, ist die Indexreihe für Erzeugerpreise gewerblicher 

Produkte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

Die einzelnen Faktorreihen sind der Anlage 3 zu entnehmen. 

2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01 .01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01 .01.2006 aktiviert) zu unterschei­

den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Ge­

gensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemäß 

§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist. Die kalkulatorischen Abschreibun­

gen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach 

§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge­

schäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte. 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundstücke im Rahmen der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu

setzen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für 

solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei 

sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen

standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Kon­

­

­
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sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie 

z. B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind. müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

2.3.1 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter Berücksichtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 

S. 1 StromNEV). Der eigentinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital­

quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzierte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapi­

talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 

i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Oie rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV 

geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu ermitteln: 

- ------., 

= Restwert ' '" , Restwert '" 11 ~ ,Kalk.Jahresabsdlreibung, x EKQuote + - · x FKQuo1e 
Rcslnut:lur~sdauer R.:stnutzur~sdaucr, 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer,) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 

der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel 

beschreiben der Restwert TNW. i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta

gesneuwerten und der Restwert AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i 

zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 


Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je­


weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab­


schreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt 


sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs­


kosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewählten Nutzungs

­

­
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dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfällt für Neuanlagen gemäß 

§ 6 Abs. 4 StromNEV. 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische 

Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel 

zu ermitteln: 

AK/llK,Kalk. Jahresabschreibung, = ___:.. 

ND, 


2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31 .12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr 

bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach§ 32 Abs. 3 Satz 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigen­

finanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNEV, für den fremd­

finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku­

mentieren. 

Dabei sind nach§ 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan­

lagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut­

zungsdauern heranzuziehen. 

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist. hat der Verordnungs­

geber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die Heranziehung der 

tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht (mehr) möglich ist. 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun­

destarifordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten gefordert 

wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet. dass die nach den Ver­

waltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarif­

genehmigungsverfahren jeweils zu lässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kos­

ten zu Grunde gelegt worden sind. 

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet. bei der Restwertermittlung zu berücksichti­

gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die Strom­
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preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. Denn die 

Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunternehmen not­

wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden im Rahmen 

der den Ländern obliegenden Anwendung der BTOElt in der Vergangenheit durch­

aus unterschiedliche Abschreibungszeiträume anerkannt. So waren in einzelnen 

Ländern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zulässig. Die Rege­

lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszeiten 

bei der Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden müssen. Soweit also während 

der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume 

in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauern. die fortan nach der 

Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getätigten Ab­

schreibungen über die Strompreise regelmäßig bereits erhoben worden. Diesen Um­

stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichtigen, würde zu unberechtigten 

erhöhten Abschreibungen führen. Es käme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab­

schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach§ 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV verboten sind. überdies würde die unvollständige Berücksichtigung be­

reits erfolgter Abschreibungen zu einer Überhöhung des betriebsnotwendigen Kapi­

tals und mithin der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEV führen. 

Sind über Anlagegüter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen ver­

fügbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erfüllt, 

ist§ 32 Abs.3 S.4 StromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der kal­

kulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren Werte der in An­

lage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern zu 

Grunde gelegt worden sind. 

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein­

zelnen: 

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor­

genommen. so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut­

zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu 

verteilen. 

In der Vergangenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulässiger Nutzungsdauer auf be­
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triebsgewöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berücksichtigen. Dabei ist ausschließlich 

der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver­

änderte Restnutzungsdauer zu verteilen. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan­

genheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten. 

ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei 

mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig). 

Zu ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest­

wert des Sachanlagevermögens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent­

spricht. 

Für eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag zu­

grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene 

Ermittlung {Prüfrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32 

Abs. 3 StromNEV durchgeführt. 

Ausgangspunkt dieser Prüfrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt 

„82" des Erhebungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Netzbetreiber Anwendbare Nutzungsdauern (bitte zusätzlich Zeitab­

schnitte eintragen) 

Bayernwerk AG z.B. steuerliche Nutzungsdauern bis 31 .12.1999 

z.B. seit 1.1.2000 betriebsgewöhnliche Nutzungs­

dauern (entsprechen den jeweiligen Untergrenzen 

der Nutzungsdauern nach Anlage 1 StromNEV) bis 

31 .12.2004 

z.B. seit 2005 wurden die beantragten Nutzungsdau- 1 

ern verwendet, sofern sie der angegebenen Spanne 

der Anlage 1 StromNEV entsprechen. Unterschreiten 

oder Überschreiten die beantragten Nutzungsdauern 

die Untergrenze bzw. die Obergrenze, so wurden die 

kürzeren bzw. längeren Nutzungsdauern der Spanne 

der Anlage 1 StromNEV der Prüfrechnung zu Grunde 

1 gelegt. 
1i._____ 
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Auf Grundlage dieser Informationen hat die Beschlusskammer folgende Nutzungs­

dauern zu Grunde gelegt: 
~ 

steuerliche Untergrenze Anlagengruppe Nutzungsdauer StromNEV-Kabel 220 kV 40 

Kabel 110 kV 


35 
35 40 


Kabel Mittelspannungsnetz 
 35 40 

Kabel 1 kV 
 40 

Kabel Abnehmeranschlüsse 


25 
25 35 


Freileitungen 110-380kV 
 35 40 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 
 30 30 

Freileitungen 1 kV 
 30 30 

F reileitunQen Abnehmeranschlüsse 
 30 30 

Stationseinrichtungen und Hilfsanla­ 20 35 

oen inklusive Trafo und Schalter 

Schutz-. Mess- und Überspan 20 25 

nungsschutzeinrichtungen, Fern­
steuer-. Fernmelde-, Fernmess- und 

Automatikanlagen sowie Rundsteu­
erungsanlagen einschließlich Kopp­
lungs-, Trafo- und Schaltanlagen 
 -
Sonstiges 20 20 

380/220/110/30/10 kV-Stationen 
 25 25 

Hauptverteilerstationen 
 20 25 
Ortsnetzstationen 20 30-
Kundenstationen 20 30 

Stationsgebäude 
 20 30 

Allgemeine Stationseinrichtungen, 
 20 25 

Hilfsanlaoen 

ortsfeste Hebezeuge und Lasten 20 25 

aufzüge einschließlich Laufschie
nen, Aussenbeleuchtung in Um-

spann- und Schaltanlaoen 


1 Schalteinrichtungen 20 30 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmel­ 20 25 

1 de-, Fernmess-, Automatikanlagen, 

Strom- und Spannungswandler, 

Netzschutzeinrichtunoen 

Ortsnetz-Transformatoren, Kabel­ 20 30 

verteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, 
 15 20 

1 TFR-Emefänger .. . 
, Fernsorechleitunoen 10 30 
i Fahrbare Stromaaareoate 15 15 
1 Grundstücksanlagen, Bauten für 12 1 25 
. Transportwesen - >-­ --- ......1 ­

50 501Betriebsgebäude 
50 60Ve~altungsgebäude - -· ­

f Geschäftsausstattung (ohne EDV, 10 8 
I Wer~zeuge/Geräte} 

14 ---

­

­
­

Werkzeuge/ Geräte 10 -
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- - ---------
Anlagengruppe Steuerliche 

Nutzun sdauer 
Untergrenze 
StromNEV 

La ereinrichtun 10 14 
Hardware 
Software 

3 
3 

4 
3 

2.3.4 Berücksichtigungsfähige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato­

rische Restwerte des Sachanlagevermögens 


Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs­


und Herstellungskosten (für Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen 


- und zu Tagesneuwerten für Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup­


pen - wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben 


sich - jeweils gesondert für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfällt - aus 


Anlage 3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermö­


gens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3. 


Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever­


mögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) wurden nach 


den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich - gegliedert 


nach Anlagengruppen - aus Anlage 3. Bezogen auf die kalkulatorischen Restwerte 


Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen) - gegliedert nach Anla­


gengruppen -finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3. 


Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originäre Anschaffungs- und 


Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus 


Anlage 3. 
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3. Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 

Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund­

lage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

ergibt sich gern. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi

gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen

kapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos

ten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be­

triebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Son­

derposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori

schen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß§ 7 StromNEV zu erfolgen. Bei 

Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 

7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis, als auch auf 

Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. Für Neuanlagen 

erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschließ­

lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei 

gemäß § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel

lungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der 

­

­

­

­

­
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Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2011 und der Jahresab­

schreibung 2011 errechnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt 

keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens. da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß § 7 Abs. 

1 S. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand 

und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti­

tät gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz 

des Geschäftsjahres im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbi­

lanz des vorhergehenden Geschäftsjahres übereinstimmen. Da in der Schlussbilanz 

des vorhergehenden Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV 

aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein können, beträgt der 

anzusetzende Jahresanfangsbestand für im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die 

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV in fünf Schritten zu erfolgen: 

(1 .) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV). 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 

StromNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Ei­

genkapitalanteils(§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). 

(4 .) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­

genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfa llen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An­

lage 2. 
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3.1 . Kalkulatorischen Eigenkapitalquote gemä& § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemaß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK f) und 

den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das 

betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendigen Ver­

mögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom­

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 

zu historischen AK/HK 
+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstücke zu historischen AKIHK 
= 	 Bebiebanotwendiges Vennögen 1 (BNV 1) 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 
Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= 	 Betriebsnotwendiges Eiaenkapital 1 lBNEK n 
Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die Berech­

nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 

3.1.1 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten 


Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu his­


torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des Sachanla­


gevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen. die bei der Bestim­


mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus fin ­


den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter des Sachan­


lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berück­


sichtigung. z . B immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 


Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 


Oie berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach­


anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Altanla ­


gen betragen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte 


des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 


für Neuanlagen betragen (siehe Anlage 2). 


­

- 48 . 



3.1.2 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betriebsnotwendiges Umlauf­
vermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und UmlaufvermögeA ist 

gern. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. für die 

Durchführung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. 

StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der Betriebs­

notwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann 

nicht mit dessen bilanzieller Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG aufzustellen­

den Jahresabschlusses begründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim 

Umlaufvermögen haben keine Kürzung des abschließend in § 7 Abs. 2 StromNEV 

definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein höheres Abzugskapitals ein 

höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom Netzbetreiber darzulegen (vgl. 

BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtliche Ausgleichs­

buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind für die vorliegen­

de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 

6/08, Rn. 45). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des Umlaufvermö­

gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver­

änderte Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im Rahmen der kalkulatori­

schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital­

verzinsung -. die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt werden. Für den Ge­

schäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass 

der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 

Bestand zum Bilanzstichtag - in der Regel zum 31 .12. des Kalenderjahres - auf ei­

nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die 

Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung 

nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse durch eine 

Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzinsungsba­

sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf 

einer ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich formell bei einer anderen Kostenpo­

sition berücksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende Verzin­

sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlängerung kann 

das Gesamtkapital erhöht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen verändern 

sich. Im Ergebnis würde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins leere 
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laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu­


wider. 


Darüber hinaus sind nach§ 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG bi­


lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als 


sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­


sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­


scheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für seinen 


Betrieb ansieht, an einem effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreiber 


orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenbe­


standteile betriebsnotwendig, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt 


hätten. 


Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos­


tenmindemde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 


Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist 


z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 

worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtschaftlichen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da

mit würde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus­

führt, „das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil 

sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen 

würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also 

ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leitbild des 

§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche 

Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um

laufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen 

bildet ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen (vgl. 

BGH. Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein. kann dieser sich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs­

verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ineffizien­

ten „Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher Vermögensgegenstände 

­

­
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bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi­


ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen unter Effi­


zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 


Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu füh­


ren. dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und länger in voller Höhe zu 


verzinsen wäre. während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so 


hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß § 4 


Abs. 1 StromNEV nicht zu berücksichtigen: diese Mehrfachinanspruchnahme der 


Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Nach 


diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 


Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung 


des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen an­


teilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer Dop­


pelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 


Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 


Einzelfällen nicht immer fristenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet wer­


den, dass der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermögen vorhalten 


muss. In solchen Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr betriebsnot­


wendig sind - an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurückzuführen, damit diese die 


Mittel für rentableres Drittgeschäft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver­


mögen verwenden können. 


3.1.2.1 Finanzanlagen 


Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­


verzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. 


Finanzanlagen sind vielmehr nur berücksichtigungsfähig, wenn diese für den Betrieb 


des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat 


nachvollziehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz gebrachten Finanzanla­


gen für den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 


EnVR 79107, Rn. 8 ff.). 


Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage­


vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben 


kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sach­


anlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Verzinsung 


vorsieht. 
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Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen. kann diese nicht als 

Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs_ 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom­

NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 

28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun­

gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des Netzes 

nicht notwendig sind. 

3.1.2.2 Umlaufvermögen 

Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegen­

stände. Der Bestand dieser Vermögensgegenstände ändert sich häufig durch Zu­

und Abgänge. Im Gegensatz zum Anlagevermögen, welches dauerhaft dem Ge­

schäftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermögen nur kurze Zeit im Unterneh­

men. 

Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen. dass das geltend gemactite Umlaufver­

mögen 1n Hohe von ·n vollem Umfang berucksichtigungsfähig ist. 

Hierfür hätte er nachweisen müssen, dass das geltend gemachte Umlaufvermögen 

der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl 

BGH, Beschl. V. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 20). 

Bei im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass 

diese in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 

Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 

Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im 

Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht 

gegeben sein kann. 

Ein pauschal erhöhter Liquiditätsaufbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vor­

gehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel 

auch. Eine effiziente Vorhaltung ist insbesondere deshalb geboten. weil Umlaufver­

mögen in Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge 

erwirtschaftet und auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur äußerst 

geringe Erträge erbringen. die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer 

Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer führen. 

Die Investitionsfähigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss 

aus verdienten Abschreibungen gewährleistet Sollte die Zahlungsfähigkeit des Un­

ternehmens durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen 

nicht gewährleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen 

lassen. mit denen kostengünstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 
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werden kann. Einer kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hierfür nicht. 

Schließlich ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung 

für Re-Investitionen unter Effizienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen 

sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind. 

Sofern aus dem Umlaufvermögen keine Zinseinnahmen entstehen, können diese 

nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 StromNEV unter­

worfen werden (vgl. hierzu BGH. Beschl. v. 03.03.2009. EnVR 79/07. Rn. 28). Wer­

den durch den Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene Umlaufvermögen 

geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass dieses für den Betrieb des Netzes nicht 

notwendig ist. 

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei­

ber regelmäßig Umlaufvermögen in Höhe von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes 

vorhält; vor diesem Hintergrund ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei­

bers grundsätzlich berücksichtigungsfähig, sofern entsprechende Nachweise vorlie­

gen. Bei der Bewertung der Jahresumsätze des Netzbetriebs stellt die Beschluss­

kammer insoweit auf die berücksichtigungsfähige Erlösobergrenze des Jahres 2009 

ab. Dabei ist berücksichtigt, dass der Netzbetrieb in der Regel monatliche Zahlungs­

ströme erhält. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1 /12 

eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend , hat der Netzbetreiber nachzu­

weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist und 

der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. 

BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.). Dabei ist insbesondere zu be­

rücksichtigen. dass es sich beim Netzbetrieb regelmäßig um eine sehr kapitalintensi­

ve Wirtschaft handelt, die einer intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be­

darf (s. o.). 

3.1.3 Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstücke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­

sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschrei­

bungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände 

zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der 

Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei 

Grundstücken gerade nicht der Fall ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 

6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstücke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So­
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weit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, Grundstücksanteile 

enthalten sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 

3.1 .4 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil, Abzugskapital und 

das verzinsliche Fremdkapital 


Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfähigen Positio­


nen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapitals und 


des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 


3.1.4.1 Steueranteil der Sonderpos1en mit Rücklageanteil 


Rechtsgrundlage war § 247 Abs.3 HGB a. F.: Passivposten, die für Zwecke der 


Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet 


werden. Sie sind als Sonderposten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach Maß­


gabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht. Nach 


Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 2010 beginnende 


Geschäftsjahr Sonderposten mit Rücklageanteil im handelsrechtlichen Jahresab­


schluss gebildet und Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen 


beruhten. in die Handelsbilanz übernommen werden. Der darin enthaltene Steueran­


teil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV bei der Ermittlung de.r kalkulato· 


rischen Eigenkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendigen Bilanz­


werte der Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens. 


3.1.4.2 Abzugskapital 


Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 


stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen. Rück­


stellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz). zinslose Gesell­


schafterdarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach§ 7 Abs. 2. S. 2 


StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 


jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio­


nen zu bilden: 


3.1.4.2.1 Rückstellungen 


Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 


Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt 


sind. Hierzu zählen, dass Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens der Verpflichtung 


mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Ge­


währleistungsansprüche). Rückstellungen dienen nicht der Korrektur von Bilanzan­
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sätzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswei­

sen. Dabei ist jedoch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume zu hinterfra­

gen. Im Einzelnen: 

Altersversorgung und Pensionen 

Die Finanzmittel der gesammelten jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation netzkostenmindernd in An­

satz zu bringen. Hier wird über Liquidität verfügt. dementsprechend sind die Rück­

stellungen Minderungspositionen der Eigenkapitalverzinsung. Dieser besonderen 

Kalkulationslogik könnte sich ein Netzbetreiber entziehen. wenn diese Passivposition 

durch Verlagerung in eine andere Gesellschaft der Gesamtkalkulation entzogen wür­

de. Somit müsste, entgegen§ 246 Abs. 2 S.2 HGB (der vorsieht Vermögensgegen­

stände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der 

Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren 

langfristig fälligen Verpflichtungen dienen. mit diesen Schulden zu verrechnen) für 

die kalkulatorische Betrachtung zur Verhinderung von Gestaltungsmissbräuchen eine 

Einzelbetrachtung erfolgen. Der durch das Deckungsvermögen abgesicherte Rück­

stellungsbestand ist daher dem Abzugskapital hinzuzurechnen. Fondsvermögen oder 

Finanzanlagen sind aktivisch hinzuzurechnen und, insoweit betriebsnotwendig, zu 

berücksichtigen. Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Faktisch wird also der Be­

stand gemäß § 246 Abs. 2 S.2 HGB -zwar nicht bilanziert. dient jedoch zur Erfüllung 

der entsprechenden Verpflichtung und muss im Abzugskapital Berücksichtigung fin­

den. 

Somit muss das gemäß § 246 Abs.2 S.2 HGB saldierte Deckungsvermögen als Ab­

zugskapital geltend gemacht werden. Für die Berechnung der kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung wird demnach ein Bestand für Rückstellungen für Pensionen 

und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von berücksichtigt (siehe Anla­

ge 2. Pos .. 8.1 ). 
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3.1.4.2.2 Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leis­
tungen der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­

anschlusskostenbeiträge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische 

Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin

g.end Passivposten zu bilden. die gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV 

über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. 

3.1.5 Betriebsnotwendiges Vermögens gemäß § 6 StromNEV (BNV 1) und be­
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berücksichtigungsfähigen kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, der berückslchtigungsfähigen Finanzanlagen und des berück­

sichtigungsfähigen Umlaufvermögens ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen 

nach§ 6 StromNEV (BNV 1) in Höhe vo~(siehe Anlage 2, Pos. 13). 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapi­

tals und des verzinslichen Fremdkapita~s ergibt sich das betriebsnotwendlge Eigen­

kapital nach § 6 StromNEV (BNEK /) in Höhe von siehe Anlage 2, Pos. 

14). 

Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote gemäß§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt 

sich aus Anlage 2 (Pos.15). 

3.2. Betriebsnotwendiges Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) und be­
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, 

wie es in§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. Im Überblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Alt

anlagen zu Tagesneuwerten· Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten• Eigenkapitalquote (max 40 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betnebsnotwend1gen Altanlagen 

zu historischen AKIHK •Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ 	 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Neuanlagen 

zu historischen AKIHK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AKIHK 

+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

= 	 Betnebsnotwendiges Vermögen II (BNV III 


Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanfeil 


­

­
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Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 

= Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BNEK lfl 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV /f) 


sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebs­


notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegüter des 


Sachanlagevermögens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berücksichti­


gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gern. § 6 Strom­


NEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot­


wendigen Vermögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermögens, soweit 


deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde. Berücksichtigung, z. B. immateri­


eUe Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie Geleistete Anzahlungen 


und Anlagen im Bau. 


Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori­


schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 


Herstellungskosten anzusetzen. 


Gemäß§ 7 Abs. 1S. 2 Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah­


men der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals die Eigenkapitalquote 


der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkula­


torischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 


zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 % in die Bestimmung der Basis 


der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 


100 % und der Eigenkapitalquote ist {§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV}. müssen die kalku ­


latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanla ­


gen zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit min­


destens 60 % gewichtet werden. 


übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote einen Anteil von 40% so ist diese gemäß 


§ 6 Abs. 2 S . 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen. 


Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige 


Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) in Höhe von siehe Anla­


ge, Pos. 17). Das bctriebsnotwendige Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK lf) 


beträgt demnach (siehe Anlage 2. Pos. 18). 
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3.3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 

übersteigenden Eigenkapitalanteils 


Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­


ximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver­


zinsen. Soweit das nach § 7 Abs, 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Ei­


genkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­


notwendigen Vermögens (BNV lf) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen­


kapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der Anteil 


des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BNEK 


II s 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote 


übersteigt (BNEK II > 40 %). 


Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital­

quote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II s 40%) wie folgt zu ermitteln: 

BNEK II s 40% =BNV II* 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 

von§ 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II> 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Formel: 

BNEK II> 40% =BNEK II- BNEK II s 40% =BNEK II- (BNV II* 0,4) 

Soweit das nach§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs

notwendigen Vermögens (BNV II) beträgt, hat demgegenüber keine Aufteilung des 

BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender 

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfaltenden Anteils am Ei­
genkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom­

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben. wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist. Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 

Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan­

­

­
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lagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 

der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kali<. RWdes Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 
I { Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 

Tagesneuwerten* Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV (max. 40 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu 
historischen AKJHK * Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV (min. 60 %) 

+ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen AKJHK] 

= Anteil SAVneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 


der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu­


anlagen (Anteil SAVneu). 


Der Anteil der Neuanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2 (Pos. 23). 


Der Anteil der Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2 (Pos. 24). 


3.5. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31 .10.2011 , 


unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des 


Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanla­


gen auf 9,05 % und für Altanlagen auf 7,14 % nach Gewerbesteuer und vor Körper­


schaftsteuer festgelegt. 


Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 


übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 


BNEK II .s 40% * Anteil SA V neu * 9, 05 % + BNEK II :;; 40% * Anteil SA Valt * 

7.14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die Bilanz

werte mit dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

gern. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gern. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz­

ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die 

Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

­
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Diese Reihen können auf der Internetseite des Stat1st1schen Bundesamtes 
http·/Jwww bundesbank.de. unter dem Pfad: „Geld- und Kapitalmärkte > Zinssatze 
Renditen > Zeitreihen: Zinssätze und Renditen > Umlaufsrenditen festverzinslicher Wer
piere inländischer Emittenten· abgerufen werden. Ltnk 
http:/ /www. bundesbank. de/N av igation/DElStatistiken/Zeitreihen _ Datenbanken/M akrooekon 
om1sche _Zeitreihen/its _list_ node.html?listld=www _ s 140_itO1 
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tpa

- Anleihen der öffentlichen Hand". aus „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls}" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrie­

fe". 1 Weitere Zuschläge sind gern. § 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulässig. 

2004 

... 
3,73 3,55 4,00 

.,, 
200& a.11 UI 3,70 
2006 3,74 3,78 4,15 

4A 6,04 
2008 4,04 4,46

200I 8.G8 3„ 6,27 

5,54 
2,43 2,45 4,03 

42 2,74 4,28 

s,a A,80 „ 

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt für alle Papiere als Monatswerte 

geführt werden, wurde zunächst ein Jahresmittelwert jeweils für die Jahre 2002 bis 

2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich für 

die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von 

3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet. 

3.6. Berücksichtigungsfähige Eigenkapitalverzinsung 


Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2 (Pos. 


29). 

­



4. Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 


Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­


position in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird da­


her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 


kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundes­


netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz 


nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). 


Die nach § 8 StromNEV anerkennungsfähige Gewerbesteuer ist allein nach den kal­


kulatorischen Maßstäben der StromNEV zu ermitteln Die in der netzspezifischen 


Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi­


schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 


(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 


den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen 


Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008. KVR 34/07 - SW 


Speyer, Rn. 86 ff.). 


Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die zusätzliche Berück­


sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundla­


ge verzichtet (BGH. KVR 81 /07, S. 10). 


Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 


[BNEK l/s40% • Anteil SAValf * 714 % + BNEK II s-40% * Anteil SAVneu „ 

9, 05 % " + BNEK II > 40% * 3, 98 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatonsche Gewerbesteuer wird in Höhe 

von siehe Anlage 2) ausgewiesen. 
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5. Kostenmindernde Erlöse und Erträge 


Die oben stehenden Ausführungen (insbesondere im Abschnitt 1.) müssen. dem 


Sinn und Zweck der Regelung entsprechend, auch für Erlöse gelten; dies verdeut­


licht systematisch die Regelung des§ 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer „Kosten­


prüfung" spricht. wobei offensichtlich. wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von 


Erlösen nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. O.h. netzbezogene Erlöse bei­


spielsweise sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen Ausführungen sind 


analog anzusetzen. 


5.1. Bestandsveränderungen 


Die angegebenen Erlöse in Höhe vo erden für die Netzkostenkalkula­

tion vollständig angesetzt. 


5.2. Aktivierte Eigenleistungen 


Die angegebenen Erlöse in Höhe von -erden für die Netzkostenkalku­


lation vollständig angesetzt. 


5.3. sonstige betriebliche Erträge 

5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskostenbeiträge und Baukos­

tenzuschüsse. die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die 

Entnahme elektrischer Energie entrichtet wurden. sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 

2 S. 1 StromNEV über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. Oie Position zählt 

gern § 11 Abs. 2 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen. 

5.3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlussbeiträge und Baukostenzu

schüsse. die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die Ent

nahme elektrischer Energie entrichtet wurden. sind nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 

S. 1 StromNEV über die Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen. Die Position zählt 

gern § 11 Abs 2 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen. 

­

­
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5.3.3. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 

Die angegebenen Er1öse in Höhe von erden für die Netzkostenkalku­

lation vollständig angesetzt. 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 

Erträge aus Blindstrom stellen Umsatzerlöse dar und sind im Rahmen der Verpro­

bungsrechnung zu berücksichtigen. Die Erlösposition w ird aus diesem Grunde mit 

Null angesetzt. 

5.3.S. andere sonstige betriebliche Erträge 

Oie angegebenen Erlöse in Höhe von erden für die Netzkostenkalku­

lation vollständig angesetzt. 

5.4. Erträge aus Beteiligungen 

5.4.a. davon aus verbundenen Unternehmen 


Die angegebenen Erlöse in Höhe von~erden für die Netzkostenkalkula­


tion vollständig angesetzt. 


5.5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage­
vermögens 

Die angegebenen Erlöse in Höhe vo erden für die Netzkostenkalkula

tion vollständig angesetzt. 


5.5.a. davon aus verbundenen Unternehmen 


Vom Netzbetreiber wurden in dieser Positio ngegeben. 


5.6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

5.6 .1. Erträge aus Finanzanlagen 

Die Erträge aus dem Deckungsvermögen der Altersvorsorge (CTA} wurden mit 

en Erträgen aus Finanzanlagen zugesetzt. Im Gegenzug wurden die 

Aufwendungen für Altersvorsorgung (Personalzusatzosten i.S.v. § 11 Abs. 2 Nr. 9 

ARegV) um den gleichen Betrag erhöht Die Position Erträge aus dem Deckungs

vermögen zählt für die gesamte Regulierungsperiode zu den beeinflussbaren Kos­

ten. 

­

­

­
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5.6.1.a. davon Erträge aus verzinslichen Finanzanlagen 

Vom Netzbetreiber wurden in dieser Position angegeben. 

S.6.1.b. davon Erträge aus Cash-Pooling 


Vom Netzbetreiber wurden in dieser Positio~angegeben. 


5.6.2. Erträge aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

5.6.2.1 . Erträge aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Vom Netzbetreiber wurden in dieser Position angegeben. 

5.6.2.2. Erträge aua Forderungen gegen verbundene Unternehmen (z.B. 
Cash-Pooling) 

Die angegebenen Erlöse in Höhe vo werden für die Netzkostenkalkula­

tion vollständig angesetzt. 

5.6.2.3. Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Be­
telllgungsverhältnis besteht 

Vom Netzbetreiber wurden in dieser Positio ngegeben. 

5.6.2.4. Erträge aus sonstigen Vermögensgegenständen 


Die angegebenen Erlöse in Höhe vo erden für die Netzkostenkalkulation 


vollständig angesetzt. 


5 .6.3. Erträge aus Wertpapieren 


Vom Netzbetreiber wurden in dieser Positio angegeben. 


5.6.4. Erträge aus Kassenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinsti ­
tuten 

Die angegebenen Erlöse in Höhe von erden fü r die Netzkostenkalkulation 

vollständig angesetzt. 

5 .6.5. andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Vom Netzbetreiber wurden in dieser Positio angegeben. 
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5.7. Umsatzerlöse (nicht. aus Netzentgelten) 


5.7.1 . erhobene Konzessionsabgaben 


Korrespondierend zu den Aufwendungen (Position 1.5.1 .) hat der Netzbetreiber unter 


dieser Position Erlöse aus erhobenen Konzessionsabgaben angegeben. Es handelt 


sich, wie in der Position 1.5.1. beschrieben. um einen durchlaufenden Posten. Oie 


Position zählt gern. § 11 Abs. 2 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht be­


einflussbaren Kostenanteilen (vgl. hierzu Abschnitt 6 .). 


5.7.2. Erlöse aus EEG 


Korrespondierend zu den Aufwendungen hat die Antragstellerin unter Position 5.7.2. 


Erlöse aus EEG in Höhe von angegeben. 


5.7.2.a. davon aus Weitergabe des auf 


Die angegebenen Erlöse in Höhe von erden für die Netzkosten­

kalkulation vollständig angesetzt. 


5.7.3. Erlöse aus KWK-G 


Korrespondierend zu den Aufwendungen nach KWK-G hat der Netzbetreiber unter 


Position 5.7 .3. Erlöse aus KWK in Höhe von ngegeben. 


5 .7.3.a. davon aus KWK-Stromverkauf 4 Abs. 2 KWK-G) 


Die angegebenen Erlöse in Höhe von werden für die Netzkostenkalkula

tion vollständig angesetzt. 


5.7.3.b. davon aus Ausgleichszahlungen von ÜNB (§ 9 Abs. 1 KWK-G) 


Die angegebenen Erlöse in Höhe von erden für die Netzkostenkalku la

tion vollständig angesetzt. 


5.7.4. sonstige Erlöse (nicht aus Netzentgelten) 


Der Netzbetreiber hat für diese Position Erlöse in Höhe von 


gemacht. Die Zufuhrung der Rückstellung für 


Erlösposition sonstige Erlose (nicht aus Netzentgelte) in Höhe von 


lösmindernd gebucht. Eine Rückstellung, die das Risiko aus der 


­

­
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bdecken sollte, stellt gemäß§ 6 Abs.3 S.1 ARegV dem Grunde nach 

eine Besonderheit des Geschäftsjahres dar und ist entsprechend kostenmindernd zu 

berücksichtigen. 

Darüber hinaus werden die Kosten für die Straßenbeleuchtung kostenmindernd mit 

angesetzt. Dies ist geboten, da es sich bei der Straßenbeleuchtung 

nicht um Anlagen des Netzbetriebs im Sinne des § 6 StromNEV handelt. 

Für die Netzkostenkalkulation werden kostenmindemd Erlöse in Höhe von 

ngesetzt. 

5.7.5. Erlöse aus§ 19 Abs. 3 StromNEV 

Erlöse aus singulär genutzten Betriebsmitteln stellen Umsatzer1öse dar. die bei der 

Verprobung der Netzentgelte zu berücksichtigen sind. Der jährliche Abgleich erfolgt 

über das Regulierungskonto. 
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6. Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 
i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV 

Auf Grundlage der Daten, die die Beschlusskammer 8 mit Beschluss v. 14.05.2012 

zur Durchführung der Datenerhebung für die Kostenprüfung zur Bestimmung des 

Ausgangsniveaus der Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen i S. d. § Nr. 2 

EnWG für die zweite Regulierungsperiode nach§ 6 Abs. 1 ARegV erhoben hat. wer­

den die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV im 

Basisjahr bestimmt. Es wurden dabei die nachfolgend aufgeführten Kostenanteile 

berücksichtigt: 

1. Gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten (S. 1Nr. 1) 


Unter gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten sind finanzielle Verpflichtun­


gen aus dem EEG und KWKG zu verstehen. Die hieraus entstehenden Kosten und 


Erlöse sind gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare 


Kostenanteile. 


Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem aufgenommenen und vergüteten Strom aus Anlagen, die dem 

EEG unterfallen. bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare

Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich

mäßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei

genthchen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK

Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verteilernetzbetreibers aus 

­

­

­

­

­

­
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dem KWK-Zuschla.g gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vorn Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an ei­

nen Dritten (z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetrei

ber lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber 

vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. 

2. Konzessionsabgaben (S. 1 Nr. 2) 


Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für die Ein­


räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und 


den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern 


im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position 


ist ertrags- und aufwandsseitig relevant (Ansatz in jeweils gleicher Höhe). Bei Kon­


zessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss­


bare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV. 


3. Betriebssteuern (S. 1 Nr. 3) 


Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV sind alle Steuern, die in 


der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51 ). Dem­


entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern. die Kfz-Steuer oder Energiesteuern 


dem Grunde nach der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr.3 ARegV. Die kalkulatorische 


Gewerbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 Abs.2 


S.1 Nr.3 ARegV dar. 


4. Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (S. 1 Nr. 4) 


Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich dem Grunde nach 


um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.4 


ARegV. Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, 


Arbeit, Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 


• Aufwendungen für Netzreservekapazität 


• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV 


• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 


­
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• Aufwendungen für Blindstrom 

• Aufwendungen aus singulär genutzten Betriebsmitteln 

5. Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 der Systemstabilitätsverord­


nung (S_ 1 Nr. 5) 


Kosten für die Nachrüstung von Wechselrichtern gemäß§ 10 Abs. 1 SysStabV. Die­


se Kosten sind für das Basisjahr nicht relevant. 


6. Genehmigte Investitionsmaßnahmen (S. 1 Nr. 6 und 6a) 


Kosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen sind gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 6 


und 6a ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. 


7. Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Änderung von Erdkabeln nach 


§ 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach Nr. 6 berücksichtigt werden 


und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb entstehen (S_ 1 Nr. 7) 


In dieser Position sind die Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Ände­


rung von Erdkabeln nach § 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach 


Nr. 6 berücksichtigt werden und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb ent­


stehen zu verbuchen. Soweit diese Kosten vorliegen, handelt es sich um dauerhaft 


nicht beeinflussbare Kostenanteile nach S. 1 Nr. 7 ARegV. 


8. Vermiedene Netzentgelte i.S.v. § 18 StromNEV. § 35 Abs. 2 EEG und § 4 Abs. 3 


KWKG (S_ 1 Nr. 8) 


Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 


Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­


spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht 


Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­


schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 


zu berücksichtigen. Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezent­


raler Erzeugungsanlagen nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um 


dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr.8 ARegV. 


Ba. Erweiterter Bilanzausgleich gern. § 35 GasNZV 

Für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen nicht relevant 
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Bb. Zahlungen an Städte und Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 4 StromNEV 

(S. 1 Nr. 8b) 


In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 


§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich dem Grunde 


nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. Bb 


ARegV. 


9. Tarifvertragliche Vereinbarungen zu Lohnzusatz und Versorgungsleistungen (S. 1 


Nr. 9) 


Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile werden zwar nicht dem Effizienzver­


gleich zugeführt, müssen aber dennoch - wie alle Kostenanteile - gern. § 4 Abs. 1 


StromNEV effizient sein. Zur Prüfung des Effizienzgebots sind Fremdvergleichsmaß­


stäbe heranzuziehen, die insbesondere die Angemessenheit von betrieblichen Zu­


satzvereinbarungen im Blick haben. 


Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31 . Dezember 2008 abge­

schlossen worden sind, sind gemäß § 11 Abs.2 S.1 Nr.9 ARegV dauerhaft nicht be­

einflussbare Kostenanteile. D iesbezüglich geht die Beschlusskammer davon aus, 

dass von dieser Regelung nur jene Mitarbeiter erfasst werden, die auf Grundlage 

eines Arbeitsvertrages direkt bei dem Netzbetreiber tätig sind. 

Da die Überleitung von Arbeitnehmern auf den rechtlich selbständigen Netzbetreiber 

zum 31. Dezember 2008 aus den verschiedensten Gründen noch nicht vollständig 

abgeschlossen war, wurde für die erste Regulierungsperiode eine Übergangsrege­

lung akzeptiert. Es war danach zulässig, die Kosten für betrieblich und tarifvertraglich 

geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von Mitarbeitern als dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile auszuweisen, die noch nicht unmittelbar beim 

Netzbetreiber beschäftigt waren, deren Tätigkeit aber ausschließlich für den jeweili

gen Netzbetreiber erfolgte und deren endgültige Überleitung in ein arbeitsvertragli­

ches Beschäftigungsverhältnis beim Netzbetreiber angestrebt war. 

Wollte der Netzbetreiber von der Übergangsregelung für die erste Regulierungsperi­

ode Gebrauch machen, so hatte er entsprechend dem Leitfaden „Große Netzgesell­

schaft" bis zum 31 .03.2013 nachvollziehbar darzulegen und zu quantifizieren, welche 

Mitarbeiter ausschließlich für das Netz tätig waren und bis zum Abschluss der ersten 

­
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Regulierungsperiode auf den Netzbetreiber im oben genannten Sinne übergeleitet 

werden sollten. Die Umstrukturierung ist der Beschlusskammer in Form eines recht­

lich verbindlichen personenscharfen Nachweises vorzulegen, der belegt. dass der 

einzelne Arbeitnehmer in der zweiten Regulierungsperiode aufgrund eines Arbeits­

vertrages direkt bei der Netzgesellschaft tätig ist. Dieser personenscharfe Nachweis 

ist spätestens mit Ablauf der Stellungnahmefrist, soweit nicht bereits erfolgt, zu 

übermitteln. Ergänzend zu dem personenscharfen Nachweis müssen auch die PZK 

mitgeteilt werden. die zu den übergeleiteten Mitarbeitern gehören. Eine weitere 

Übergangsregelung für die zweite Regulierungsperiode ist nicht vorgesehen. 

Mit Beginn der zweiten Regulierungsperiode werden daher nur noch die Versor­

gungsleistungen derjenigen Mitarbeiter als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV berücksichtigt, die auf Grundlage eines un­

mittelbar mit dem Netzbetreiber geschlossenen Arbeitsvertrages ausschließlich dort 

tätig sind. Lohnzusatzleistungen derjenigen Arbeitnehmer, die aufgrund von Dienst­

leistungsverträgen oder Mitarbeiterüberlassungen für die Netzgesellschaft tätig sind, 

gelten ebenso nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar. 

Bei den nachfolgend aufgelisteten geltend gemachten Kosten handelt es sich nicht 

um Kosten , die auf einer betrieblichen oder tarifvertraglichen Vereinbarung beruhen. 

Vielmehr macht der Netzbetreiber Kosten geltend, die einseitig gewährt werden (z.B. 

durch individuelle betriebliche Vereinbarungen) und jederzeit wieder entzogen wer­

den können, da ein arbeitsrechtlicher Anspruch auf Gewährung der Leistung nicht 

besteht. Jedenfalls geht kein eindeutiger Nachweis für eine Vereinbarung, die vor 

dem 31 .12.2008 abgeschlossen wurde, aus den von Ihnen eingereichten Unterlagen 

hervor. Derartige Kosten unterfallen nicht dem Anwendungsbereich von § 11 Abs. 2 

Nr. 9 ARegV. da hierdurch nur kollektivarbeitsrechtliche Vereinbarungen geschützt 

werden. Nicht anerkannt wird : 

Beitrag zu Pensionssicherungsverein 

Darüber hinaus können die aufgrund der Erstanwendung des BilMoG geltend ge­

machten Zuführungen zu Rückstellungen die gemäß Art 67 Abs.7 EGHGB im ent­

sprechenden Jahresabschluss als außerordentliche Aufwendungen verbucht wurden 

ebenfalls nicht als dnbK anerkannt werden, da diese bereits aus der Kostenbasis 

eliminiert wurden. Demnach konnten folgende Positionen nicht als dnbK geltend ge­

macht werden: 
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Die zum 01 .10 .2010 vorzunehmende Urnbewertung bei Rückstellungen für 

Altersvorsorge 

Absenkung des Zinsfußes bei Rückstellungen für Altersvorsorge resultie­

rend aus der Umstellung 

- Außerordentliche Erträge aus der erstmaligen Bewertung des Deckungs­

vermögens (Zeitwert 

Umstellungseffekte bei personalnahen Rückstellungen 

Außerordentlicher Aufwand aufgrund der Bewertungsumstellung der Rück­

stellungen für Deputatsansprüche 

10. Betriebs- und Personalratstätigkeit (S. 1 Nr. 10) 


Kosten der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstätigkeit 


sind gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­


teile . 


11. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und Betriebskinder­


tagesstätten ($. 1 Nr. 11) 


Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von Betriebs­


kindertagesstatten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 


sind nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantei­


le. 


12. Pauschalierter Investitionszuschlag nach§ 25 ARegV (S. 1 Nr. 12) 


Gern § 34 Abs. 4 ARegV ist der pauschalierte Investitionszuschlag gern. § 25 


ARegV nur bis zum 31 .12.2013 anzuwenden und ist insofern nicht mehr relevant für 


die zweite Regulierungsperiode (Strom). 


13. Auflösung von Netzanschlusskostenbe1trägen und Baukostenzuschüssen (S. 1 


Nr. 13) 


Auflösungen von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen nach § 9 


Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. Satz 2 StromNEV sind als dauerhaft nicht beein­


flussbare Kostenanteile gern. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV zu berücksichtigen. 


­
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14. Ausgleichsmechanismus nach§ 2 Abs. 4 Energieleitungsausbaugesetz (S. 1 Nr. 

~ 

Die Kosten aus dem bundesweiten Ausgleichsmechanismus nach§ 2 Abs. 4 EnLAG 

sind als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 14 ARegV zu 

berücksichtigen. 

7. Vergleichbarkeitsrechnung 

Die Kapitalkosten sollen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 ARegV zur Durchführung des 

Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst ge­

währleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch 

unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen. Abschreibungs- und Aktivierungsprak­

tiken entstehen können. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 ARegV die Fremdkapital­

zinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorische Abschreibungen gemäß § 6 

StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß§ 7 StromNEV. 

Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 

3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur Ermittlung von Kapitalkos­

tenannuitäten durchzuführen. Die Standardisierung der Kapitalkosten stellt sicher, 

dass die Durchführung effizienter Ersatzinvestitionen nicht zu einer verschlechterten 

Effizienzbewertung des Netzbetreibers führt. 

Die Kapitalkostenannuität wird für jede Anlagengruppe der Anlage 1 der StromNEV 

mit Hilfe des Annuitätenfaktors wie folgt gebildet: 

11An.= TNW * q i * 
1 1 

An; = 	 Annuität der Anlagengruppe 
i 

TNW, = 	 Tagesneuwert der 
Anlagengruppe i 

Q = 	 1 +Zinssatz 
n, = 	 Nutzungsdauer der Anla­

gengruppe i 
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Die Summe der Annuitäten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzinsung 

der von diesen Annuitäten nicht erfassten. aber zu verzinsenden Bilanzwerte bilden 

die standardisierten Kapitalkosten gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 ARegV. 

Durch die Kostenannuitäten werden die Abschreibungen und die Verzinsung des 

Sachanlagevermögens standardisiert. Neben der Verzinsung des Sachanlagever­

mögens sieht§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV auch die Verzinsung weiterer Bilanzwerte 

vor. Diese Verzinsung wird von den Annuitäten nicht erfasst. Die Kapitalkosten hier­

für werden berücksichtigt, indem die Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz mul­

tipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes findet insoweit auch§ 14 Abs. 2 ARegV 

Anwendung. Einer besonderen Berücksichtigung des Abzugskapitals bedarf es nicht, 

da im Rahmen der Standardisierungsrechnung hierfür ein Pauschalansatz in der 

Form des gewichteten Zinssatzes herangezogen wird. 

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemäß § 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundlage 

der Tagesneuwerte (TNW) des Anlagevermögens des Netzbetre·ibers zu erfolgen. 

Zur Berechnung der TNW wurden die im Rahmen der Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV für die zweite Regulierungsperiode zu Grunde geleg­

ten historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AKIHK) und die Indexreihen 

gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a StromNEV verwendet. 

Für die Ermittlung von einheitlichen Nutzungsdauern für jede Anlagengruppe sind 

gemäß § 14 Abs. 2 S. 2 ARegV die unteren Werte der betriebsgewöhnlichen Nut­

zungsdauern in Anlage 1 der StromNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zins­

satz bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus 

Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 

40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist. Von den 

60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfallen gemäß§ 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 

Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital. 

Für das Eigenkapital sind gemäß § 14 Abs. 2 S. 5 ARegV die nach § 7 Abs. 6 

StromNEV für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzinssätze anzusetzen. Es wurde 

der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen in Höhe von 9,05 Prozent gemäß§ 7 Abs. 6 

StromNEV für alle Anlagen zu Grunde gelegt, da es Sinn und Zweck der Vergleich­

barkeitsrechnung ist von der spezifischen Investitionshistorie des einzelnen Netzbe­

treibers zu abstrahieren. 

Für das verzinsliche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung gemäß§ 14 Abs. 2 S. 6 

ARegV nach dem auf die letzen zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 
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JAHR INDEX VERÄNDERUNGSRATE 10-JAHRES-MITTEL 

----- - r101 
1999 84,5 

2000 
 85,7 0,014 

2001 
 87,4 0,020 

2002 
 88,6 0,014 

2003 
 89,6 ---- 0,011 

2004 
 91,0 0,016 

2005 
 92,5 0,016 - -- . ­

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufrendite fest­

verzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Die nachstehende Tabelle stellt 

die entsprechenden Jahresdurchschnittswerte seit 1999 dar. 

Tabelle 1: Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

JAHR UMLAUFRENDITE [%] 10-JAHRES-MITTEL 
rto] 

1999 4,3 
2000 5,4 
2001 4,8 
2002 4,7 
2003 3,7 
2004 3,7 
2005 3,1 
2006 3,8 
2007 4,3 
2008 4,.2 
2009 3,2 4,08 
2010 2,5 3,80 
2011 2,6 3,58 

Quelle: Kapitalmarktstatistik der Deutschen Bundesbank' 

Für den hier relevanten Zeitraum 2002 bis 2011 leitet sich hieraus für die genannten 

festverzinslichen Papiere eine durchschnittliche Rendite von 3,58 % ab. 

Der Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatz sind gemäß§ 14 Abs. 2 S. 7 ARegV 

um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durch

schnitt der Preisänderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlich­

ten Verbraucherpreisgesamtindex zu ermäßigen. 

Tabelle 2: Verbraucherpreisgesamtindex für Deuts.chland (Jahreswerte) 

­

http /lwww bundesbank de/Na1119alion/OE/Stahst1ken/Zellre1hen_Datenbanken/Makrooekonom1sche_Ze1tre1hen11ts_ lrst_node ht 

ml?listld=www_s 140_it01 (Stand.20, 11 .2012) 
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JAHR INDEX VERÄNDERUNGSRATE 10-JAHRES-MITTEL 
[%] 

2006 93,9 0,015 
2007 96,1 0,023 
2008 98,6 0,026 

'-­· 

2009 98,9 0,003 
2010 100,0 0,011 
2011 102,1 0,021 1,57 
Quelle: Statistisches Bundesamt " 

In Tabelle 2 sind d ie entsprechenden Werte seit dem Jahr 1999 dargestellt. Hieraus 

leitet sich für den Verbraucherpreisgesamtindex für den relevanten Zeitraum 2002 

bis 201 1 ein durchschnittlicher Wert von 1,57 % ab. Die Ermäßigung der Zinssätze 

erfolgt anhand der nachstehenden Formel: 

Zins =Zins - VP! 
rf!a1 110111 

Daraus folgt ein Wert für den realen Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins reai) in Höhe von 

7,48 % und für den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins rea1) ein Wert von 2,01 %. 

Der zu verwendende Zinssatz (Zins Mittet) bestimmt sich gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 

ARegV als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzins­

satz, wobei der Eigenkapitalzinssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 

60 Prozent zu gewichten ist. Von den 60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfal­

len gemäß§ 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdka­

pital. 

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ermittelt: 

Zins Mittel =40 % • EK-Zins real + 35 % * FK-Zins re.al + 25 % * 0 

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Höhe von 3,70 %. 

https./lwww des1at1s delOE/ZahtenFakten!Gesamtw1rtschaftUmwelVP1e1seNerbraucherpressindi:zesfTabellen_Nerbraucherpre1 

seKategorren hlml?cms_gtp=145110_slot%25302&https=1 (Stand·26 04.2013) 
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8. Vergleichsparameter 

Oie Vergleichsparameter gern. § 13 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 ARegV, die dem E

zienzvergleich zu Grunde gelegt werden, sind in Anlage 7 aufgeführt. 

Aus den beigefügten Anlagen sind die Ergebnisse im Einzelnen ersichtlich. 

ffi­
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2. Regulierungsperiode Strom 

Kalender'ahr 
2014 

enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 8, 8b bis 

11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 

ARegV. Einer erneuten Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 

Abs. 3 S. 2 ARegV in diesen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in die Festlegung aufzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß§ 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über-
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß §§ 5 

Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem Saldo des Re­

gulierungskontos zum 31 .12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. Oie Zu- und Abschläge 

sind gemäß § 5 Abs. 4 S. 3 und Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulie­

rungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31 . 12.2012 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst am 01 .01 .2014 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2012 erfolgt in 5 gleichmäßigen jährlichen 

Raten ab dem 01 .01 .2014. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr 

durchschnittlich gebundenen Saldos nach§ 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung 

im Jahr 2013 und den gesamten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durch­

schnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpa

piere inländischer Emittenten" der Kalenderjahre 2003 bis 2012 in Höhe von 3,25 %. 

2. Positionen Im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus§ 5 Abs. 1 ARegV. Für den 

Strombereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netz­

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren 

Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2. 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthalte­

nen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. m. V. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 

ARegV) sowie 

3. 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten 

des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbe

züglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der 

Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetrei

ber durchgeführt wird. oder durch Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

sowie nach § 18b StromNZV verursacht wird (§ 5 Abs. 1 S 3 ARegV} 

­

­

­

Seite 2 von 18 



Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 Abs. 4 

ARegV für die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die jeweils in den 

Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind Anlage 2 zu entnehmen. 

2.1. Differenz zwischen zullsslgen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom Netzbe­

treiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlöse im 

Regulierungskonto zu erfassen. 

2.1.1 . Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß§ 4 ARegV. Dabei ist die gemäß§ 4 Abs. 1 

und 2 ARegV bestimmte Er1ösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV je

weils zum 01 . Januar eines Kalenderjahres vom Netzbetreiber anzupassen. Dies umfasst die 

zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze In Folge von: 

• 	 Anderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 s. 1 

Nr. 1 ARegV) , 

• 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2ARegV) 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V m § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer Mehrer­

lösabschöpfung nach§ 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV in analoger Anwen­

dung erfolgen 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß§ 4 Abs 4 S 1 Nr 1 und 2 

ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze 1n Folge von beschiedenen Antragen 

• 	 nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

• 	 einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gewährt werden. 

Eine Anpassung der kalendel'}ährlichen Erlösobergren~e nach § 4 Abs. 5 ARegV erfolgt ent

sprechend des im Jahr 2012 bestimmten Qualitätselementes. 

­

­
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 

Oie Beschlusskammer hat mit Festlegung nach§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG vom 16.02.2009 (BK8-08/1041-11) eine kalenderjährliche Erlösobergrenze für das 

Jahr 2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Enösobergrenze findet sich in Anla­

ge 1 der genannten Erlösobergrenzenfestlegung. In der Anlage 3 zu diesem Dokument wird 

die festgelegte Er1ösobergrenze des Jahres 2009 den diesbezüglichen Angaben des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. Eine Anpassung der Er1ösobergrenze gemäß§ 4 Abs. 3 ARegV 

erfolgte in der ersten Regulierungsperiode nach§ 4 Abs 3 S. 3 ARegV i. V. m. § 34 Abs. 4 

S. 2 ARegV erstmalig zum 01 .01 .2010 (§ 4 Abs. 2 S. 2 ARegV). 


Mehr- und Mindererlöse nach§ 34 Abs. 1 i. V. m. § 11 StromNEV der Jahre 2006 und 2007 


wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der ersten Regu­


lierungsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausgewiesenen festgelegten Erlösober­


grenzen enthalten. 


Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i V. m. 


§ 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst ab dem Jahr 

2010 relevant. 


Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 


Abs. 4 S. 1 Nr . 2 ARegV (Härtefall) erfolgte nicht. 


Damit ist hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Beschlusskam

mer festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2009 abzustellen. 


Nach§ 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem teilweisen Übergang eines Energieversorgungsnet­


zes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlösobergrenzen auf 


Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV neu festzulegen. Die 


Bayernwerk AG hat folgende Netzübergänge nach § 26 Abs. 2 ARegV angezeigt: 


• Waschlng (Teilnetzabgabe 

• Waging (Teilnetzabgabe: 

• KommEnerg1e (Teilnetzabgabe 

• Kersbach (Teilnetzabgabe: 

­
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• Holzkirchen (Teilnetzabgabe 

Die Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund der oben aufgeführten 

Netzveränderungen er1olgte bisher nicht. Für die korrekte Ermittlung des Regulierungskonto­

saldos zum 31 . 12.2012 werden die Netzveränderungen dennoch berücksichtigt. Dazu wer­

den die vom Netzbetreiber angegebenen Werte unter dem Vorbehalt der endgültigen Be­

schlusskammerentscheidung herangezogen. 

2.1 .1.2. Zulässige Ertöse 201 O 

Die gemäß§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 201 O findet sich In Anlage 3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Nach§ 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem teilweisen Übergang eines Energieversorgungsnet­

zes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlösobergrenzen auf 

Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr 1 ARegV neu festzulegen . Oie 

Bayernwerk AG hat folgende Netzübergänge nach § 26 Abs. 2 ARegV angezeigt: 

• Wasching (Teilnetzabgabe 

• Waging {Teilnetzabgabe 

• KommEnergie (Teilnetzabgabe 

• Kersbach (Teilnetzabgabe 

• Holzkirchen (Teilnetzabgabe: 

• Mittwitz (Teilnetzabgabe: 

• Motten (Teilnetzabgabe: 

• Rassach (Teilnetzabgabel· ••••••• 

• Kreuzeck (Tellnetzabgabe:~nd 

• Neunburg (Tetlnetzabgabe; 

Die Neufestlegung der kalendeTJätlrlichen Ertosoberg renze aufgrund der oben aufgeführten 

Netzveranderungen erfolgte bisher nicht. Für dre korrekte Ermittlung des Regulierungskonto-
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saldos zum 31 12.2012 werden die Netzveranderungen dennoch berücksichtigt. Dazu wer­

den die vom Netzbetreiber angegebenen Werte unter dem Vorbehalt der endgültigen Be­

schlusskammerentscheidung herangezogen. 

Des Weiteren wurde die zulässige Erlösobergrenze um-gekürzt, da die Annuität 

der POS-aufgrund einer nachträglichen abschließenden Prüfung zu korrigieren war 

(Schreiben 10.06.2010). 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage 3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Oie ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der ErlOsobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage 3. Etwaige Differenzen werden nachfol­

gend erläutert: 

2.1.1.2.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Ertösobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § a ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 106,60 zu verwenden. 

2.1.1.2.2. Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 s. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Anderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze 

gemaß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01 .01 eines Kalenderjahres anzupassen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der Be­

schlusskammer ft.ir das Kalenderjahr 2010 Angaben hinsichtlich der Anpassung der kalen

derjährllchen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen Anpassun­

gen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 

In Anlage 3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S 1 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. 

Felgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01 01 .2010 waren aus Sicht der Beschluss

kammer abz:uandem 

­

­
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/nvestilionsbudgets 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des§ 23 ARegV (a.F.) Anträge auf Investitionsbudgets 

gestellt. Die zuständige Beschlusskammer 4 hat unter dem Aktenzeichen (BK4-08-107} eine 

Entscheidung hinsichtlich dieser Investitionsbudgetanträge getroffen. Die aus diesen Projek

ten resultierenden Kapitalkosten führen zu einer Anpassung der Erlosobergrenze. Mit 

Schreiben vom 05.09.2011 hat die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber für das Jahr 201 O 

die Höhe der gesamten berücksichtigungsfähigen Kapitalkosten für die Investitionsbudgets in 

Höh 1tgete1lt. 

Die Anpassung der Erlösobergrenze in Höhe dieser gesamten Kapitalkosten gemaß § 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV ist in der Anlage 3b darge­

stellt. 

2.1 .1.2.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mlnderertösen nach§ 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenobergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.2.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mlndererlösen nach§ 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat. ist diese bei der Berechnung der zulässi

gen Erlösobergrenze tn Anlage 3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage 3 zu entnehmen. 

2.1.1.2.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zulassigen Er

lösobergrenze in der Anlage 3 berückS1cht1gt worden. Abweichungen des von der Be

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage 3 zu entnehmen 

­

­

­

­

­
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Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern 1m Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde. können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1 .2.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Hirte {Härtefall) gema& § 4 

Aba. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.2. 7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß§ 

25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Er1ösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV erfolgte 

nicht. 

Lagen die Kapitalkosten aus den tatsächlich erfolgten Investitionen des Netzbetreibers nach 

§ 28 Nr. 7 zweiter Halbsatz ARegV. unter Anwendung des§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 

ARegV, in der Reguherungspenode pro jeweiligem Kalenderjahr unter dem Wert nach § 25 

Abs. 2 ARegV. so erfolgt gemäß § 25 Abs. 3 ARegV in der folgenden Regulierungsperiode 

ein Ausgleich der Differenz. Lagen die Kapitalkosten über dem Wert nach § 25 Abs. 2 

2.1 .1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Oie gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2011 findet sich in Anlage 3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Nach § 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem teilweisen Übergang eines Energieversorgungsnet­

zes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlösobergrenzen auf 

Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV neu festzulegen. Die 

Bayernwerk AG hat folgende Netzobergänge nach § 26 Abs. 2 ARegV angezeigt. 

• Wasching (Teilnetzabgabe: 

• Waging {Teilnetzabgabe: 

• 

• Kersbach (Teilnetzabgabe 
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• Holzkirchen (Teilnetzabgabe 

• Mittwitz (Teilnetzabgabe: 

• Motten (Teilnetzabgabe 

• Rassach (Teilnetzabgabe: 

• Kreuzeck (Teilnetzabgabe: 

• Neunburg (Teilnetzabgabe: 

• Putzbrunn (Teilnetzabgabe: 

• Platting (Teilnetzabgabe: 

• Hengersberg (Teilnetzabgabe· 

• Baiersdorf (Teilnetzabgabe 

• Peißenberger Kraftwerksgesellschaft (Teilnetzübernahme: 	 und 

• Buch am Forst (Teilnetzübernahme 

Die Neufestlegung der katenderjährlichen Erlösober9renze aufgrund der oben aufgeführten 

Netzveränderungen erfolgte bisher nicht. Für die korrekte Ermittlung des Regulierungskonto­

saldos zum 31 12.2012 werden die Netzveränderungen dennoch berucksichtigt. Dazu wer

den die vom Netzbetreiber angegebenen Werte unter dem Vorbehalt der endgültigen Be­


schlusskammerentscheidung herangezogen. 


Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage 3 


der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 


Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage 3. Etwaige Abweichungen werden nach­

folgend erläu1ert. 

2.1.1.3.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist die Änderung 

des Verbraucherpre1sgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpre1s1ndex in Höhe von 107.00 zu verwenden 

­
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2.1.1.3.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 1

Abs. 2 S. 1Nr.1bis8, Sb bis 15 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs.

S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 15. S. 2 ARegV ist die festgelegte kalenderjährliche Erlösobergren

gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01 .01 . eines Kalenderjahres anzupassen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der B

schlusskammer für das Kalenderjahr 2011 Angaben hinsichtlich der Anpassung der kale

derjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen Anpassu

gen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteil

nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 

In Anlage 3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommen

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARe

anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.3.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 AReg

i. V. m. § 11 StromNEV (Perlodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebni

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.3.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARe

i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zuläs

gen Erlösobergrenze in Anlage 3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der B

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls d

Anlage 3 zu entnehmen. 
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2.1 .1.3.5. Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß§ 4 

Abs. 4 $. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zulässigen Er­

lösobergrenze in der Anlage 3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage 3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern Im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1.3.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr 2 ARegV erfolgte nicht 

2.1.1.3.7. 	 Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß§ 

25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV erfolgte 

nicht. 

Lagen die Kapitalkosten aus den tatsächlich erfolgten Investitionen des Netzbetreibers nach 

§ 28 Nr. 7 zweiter Halbsatz ARegV, unter Anwendung des § 14 Abs. 1 Nr. 3 1.V.m. Abs. 2 

ARegV, in der Regulierungsperiode pro jeweiligem Kalenderjahr unter dem Wert nach § 25 

Abs. 2 ARegV, so erfolgt gemäß § 25 Abs. 3 ARegV in der folgenden Regulierungsperiode 

ein Ausgleich der Differenz. Lagen die Kapitalkosten über dem Wert nach § 25 Abs. 2 

ARegV findet kein Ausgleich statt. 

2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 

Die gemaß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV 1. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlosobergrenze 

für das Jahr 2012 findet sich in Anlage 3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe

treibers gegenübergestellt . 

­

­
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Nach § 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem teilweisen Übergang eines Energieversorgungsnet

zes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlösobergrenzen auf 

Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV neu festzulegen. Die 

Bayemwerk AG hat folgende Netzübergänge nach § 26 Abs. 2 ARegV angezeigt· 

• 	 Waging (Teilnetzabgabe: 

• 	 Kersbach (Teilnetzabgabe 

• 	 Holzkirchen (Teilnetzabgabe 

• 	 Mittwitz (Teilnetzabgabe 


• Motten (Teilnetzabgabe: 


• 	 Rossach (Teilnetzabgabe: 

• 	 Kreuzeck (Teilnetzabgabe: 

• 	Neunburg (Teilnetzabgabe: 

• 	 Putzbrunn (Teilnetzabgabe 

• 	 Platting (T e1lnet2abgabe: 

• 

• 	 Baiersdorf (Teilnetzabgabe: 

• 	 Peißenberger Kraftwer1<sgesellschaft (Teilnetzübernahme: 

• 	 Buch am Forst (Teilnetzübernahme: 

• 	 Hollfeld (Tellnetzabgabe: 

• Strass (Tellnetzabgabe: 

Die Neufestlegung der kalenderJährllchen Erlösobergrenze aufgrund der oben aufgefuhrten 

Netzveränderungen erfolgte bisher nicht. Für die korrekte Ermittlung des Regulierungskonto­

saldos zum 31 .12.2012 werden die Netzveränderungen dennoch berücksichtigt. Dazu wer­

den die vom Netzbetreiber angegebenen Werte unter dem Vorbehalt der endgultigen Be­


schlusskammerentscheidung herangezogen. 


Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage 3 


der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen In den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

­
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Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage 3. Etwaige Abweichungen werden nach­

folgend erläutert: 

2.1.1.4.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 108,20 zu verwenden. 

2.1.1.4.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

$ . 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze 

gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01 .01 . eines Kalenderjahres anzupassen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der Be­

schlusskammer für das Kalenderjahr 2012 Angaben hinsichtlich der Anpassung der kalen

derjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs 3 ARegV sowie der den jeweiligen Anpassun

gen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 

In Anlage 3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.4.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

­

­
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2.1.1.4.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage 3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes z.u den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage 3 zu entnehmen. 

2.1.1 .4.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor} gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zulässigen Er

lösobergrenze in der Anlage 3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netz.betreibers sind ebenfalls der 

Anlage 3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamt.index 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

2.1.1 .4.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1 .4.7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß§ 

25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV erfolgte 

nicht. 

Lagen die Kapitalkosten aus den tatsächlich erfolgten Investitionen des Netzbetreibers nach 

§ 28 Nr. 7 zweiter Halbsatz ARegV. unter Anwendung des§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V m. Abs. 2 

ARegV, in der Regulierungsperiode pro Jeweiligem Kalenderjahr unter dem Wert nach§ 25 

Abs. 2 ARegV, so erfolgt gemäß § 25 Abs 3 ARegV in der folgenden Regulierungsperiode 

­

­

­
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ein Ausgleich der Differenz. Lagen die Kapitalkosten über dem Wert nach § 25 Abs. 2 

ARegV findet kein Ausgleich statt. 

2.1.1.4.8 Anpassung aufgrund des Qualitätselementes gemäß§§ 19 und 20 ARegV 

Die mit Beschluss vom 05.03.2012 (BKS-11/1041-81) festgelegten Zu- oder Absd'lläge wur­

den bei der Bestimmung der zulässigen Erlöse 2012 berücksichtigt. 

2.1.2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S . 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulassigen 

Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenent­

wicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Oie erzielbaren Erlöse er­

mitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen Jahr durchgeleiteten Absatzmengen 

und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der Verprobungsrechnung gemäß § 20 

StromNEV ermittelten Entgelten. Oie erzielbaren Erlöse ergeben sich aus dem Produkt der 

tatsächlich physikalisch durchgeteiteten Mengen und den in Anspruch genommen Leistun­

gen und den vom Netzbetreiber Jeweils angesetzten Preis, unabhängig davon, ob Forderun­

gen uneinbringlich waren. 

Der Netzl:>etreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen tat­

säd'llich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen seiner 

Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für die Jahre 

2009 bis 2012 die in Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

2.2. Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV 

Nach § 4 Abs 3 S 1 Nr 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Ertösober­

greoze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV auf Basis 
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des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Die diesbezüglich 

In dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalender

jahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz is1 im 

Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Kalen­

def]ahre 2009 bis 2012 die tatsachlich entstandenen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 

bis 6, 8 und 15 ARegV übermittelt. 

In der Anlage 2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten 

gegenübergestellt. 

Der Netzbetreiber setzte bet den im Kalenderjahr 2009 tatsächlich entstandenen vorgelager­

ten Netzkosten (§ 11 Abs. 2 Nr.4 ARegV) fälschlicherweise. um den vorzeitigen Abbau des 

Regulierungskontos aufgrund von angepassten vorgelagerten Netzentgelten abzubilden, 

einen Betrag von icht an Da eine vorzeitige Auflosung des Regulierungskon

tos über die Verprobung abzuwickeln ist. wurde diese vorgenommene Kürzung rückgängig 

gemacht. 

2.3. 	 Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Fur die Jahre 2009 bis 2012 sind keine volatilen Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 ARegV ge­

geben. Eine Differenz i. S. d. § 5 Abs 1 S. 2 ARegV kann diesbezüglich somit nicht vorlie

gen. 

2.4. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalender

jahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder 

der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen in das 

Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der An

schlussnutzer. bei denen Messstellenbetneb oder Messung durch den Netzbetreiber durch­

geführt wird oder Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b Strom­

NZV verursacht wird. 

Gemäß seiner Mittellungspfhchten nach § 28 Nr 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Ka­

lenderjahre 2009 bts 2012 die Kostenveranderung fur die Messung bzw den Messstellenbe-

­

­

­

­

­
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trieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese Werte werden in der 

Anlage 3 den von der Beschlusskammer geprüften Werten gegenübergestellt. 

3. 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode 

3.1 . 	 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12.2012 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 wird durch die kalenderjährlichen 

Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 

ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 

6. 8 und 15 ARegV und den in der kalenderjährtichen Erlösobergrenze enthaltenen 

Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie 

• 	 der veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des § 5 

Abs. 1 S. 3 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu entnehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich durch

schnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs

und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundes

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz 4,09 %, für das Jahr 2010 3,80 %, für das Jahr 2011 

3,58 % und für das Jahr 2012 3,25 %. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 ergibt sich aus den Differenzen 

der Jahre 2009. 2010, 2011 und 2012, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. Der 

Anlage 2 ist für die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo. der Gesamtsaldo vor Verzin­

sung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum 

31 .12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos 

zum 31 .12.2012 kann ebenfalls der Anlage 2 entnommen werden. 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Ab­

schläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschlage auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2012 (vgl. Anlage 2). Dieser 

­

­

­
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ist für das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im 

Jahre 2014 beginnt. 

Bei einem Zinssatz von 3,25 % ergibt sich die in Anlage 5 dargestellte Verzinsung für das 

Jahr 2013. 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösober­

grenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Regulierungs­

konto nach Verzinsung, der in der Anlage 2 dargestellt ist. 

3.3. Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 

erfolgt in 5 g leichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jeweiligen durch­

schnittlichen Kapitalbindung. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,25 %, was dem 10-jährigen Durch­

schnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten" der Jahre 

2003 bis 2012 entspricht. Eine Fixierung des Zinssatzes für zukünftige Jahre ist erforderlich, 

da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus während des Auflösungszeitraums 

vorgesehen ist. 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlage 5 aufgeführ­

ten Zu- oder Abschläge für das Regulierungskonto für die Jahre 2014 bis 2018. Zuschläge 

auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden hierbei mit einem positi­

ven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit einem negativen Vorzeichen versehen. 
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Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § S Abs. 1 ARegV des Jahres 2009 

K.alkula ttonsperlode 2009 

1 Erto>sobervrenze Qemäß § 4 ARegV 
naell § • ARegV ZUiässige E11ose 

2 
Erlo<derliche rnansprucmatrne vorgetager!ef Netzebenen gemäß tatuchlieh eotslandene Kosten 

§ , 1 Abs 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG anthaltene Ansatze 

3 Vermiedene Netzentoelte im Sinne von§18 StromNEV. 
§ 35 Abs 2 des EEG und § 4 Abs 3 des KWK·G 

4 
K011:ton1101~n<1or1.n9 MollSu~ I Meutolonbotrleb 
Inkl Maßnahmeri oem. § 2'1b EnWG 

tatsächldl entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

be• effizlonter l.Mtungiert>nngung el'ltsten.nd• 
Koslenverlillden1ng 
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Bayemwerll AG BK!).12/104' ·1 1 

Daten zur Berechnung des Differ9nzbetraaes gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2010 

'•••~n111111111-

Erlosobe:grenze gemall §4 AAeoV 

2 
Etforderhche lnanspruchnahrre vorgelagerter Netzebenen 
gemaß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

3 
Verm'Cdene Net2el"lgdte m Sinne von S18 StromNEV. 
§ 35 Abs 2 des EEG und § 4 Abs 3 dM KWK-G 

4 
Kostenveranderung ~ssung I MesSlellenbetneb 
Inkl Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

nach § 4 ARegV zulass.~ Erlöse 

erzielbare Er1öse 

tatslchtich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansitze 

taldchhch entstandene K~1en 

1n EOC onthehene Ansitze 

bei effizienter Le1stungsertr1ngung entstehende 
Kostenveranderung 
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81{8 12/1041 , 1 At14\I" 31.> :>010 

Vorgleic h Er löso bcrgrenzonboatandtoile 

&t6soborgrenze 

Fonnelbestandtelle 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VP~ I VPl0 • PF, 

Anpassung der Er10sobergrenze gem EWF·Beschluss 

O·Elemenl 

Hartefall 

Sonstiges 

f'ÜS2006 

PUS2007 

PUS2008 

MEJ\ 

Netzveränderungen gemaß § 26 AAegV 

Sonstiges 



Anlage 4 - 2010 Bayernwerk AG BKS-1 211041-11 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

In 201 0 ta tsächlich ents tandene Kosten der Messung 

in 2010 ta:sächfich entstandene Kosten des Messstellenbetnebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2010 ­ In der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG 

AIQlber'ldls 
Netzbeb...... 

Alrg111tate \\Wtll......... ........ 
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Arlage 3 2oi 1 Ba~rnwerk AG BKll-1 2/1041- 11 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 AReaV des Jahres 2011 

ICOdC1n1p1J't„„1 

Erösobeioreoze oemaB § 4 ARegV 

2 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr 4 ARegV 

3 
Vermedene Netzentgerte m Sinne von §18 StromNEV. 
§ 35 Abs 2 des EEG und § 4 Abs 3 des KWK-G 

4 
Kostenver&rmerung Mnsung t Messteltenbetneb 
inkl Maßnahmen gern. § 2lb EnWG 

nach § 4 ARegV zutassige Ertose 

el'Zll!lbare Ert6se 

atsaehlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Anutze 

1n EOG enthaltene AnNtzc 

be• eff21enter Lestungserbrin~l'l9 erntel'lende 
Kostenve rane1erung 
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Mage :lb - 2011 Oayomwmk AIJ 

Verglolch Ertösobclrgrenzenbeetandteile 

Erlötoborgrenze 

Fonn•lbeat.-ndtelle 

KAdnb 

KA vnb 

KAb 

Anpassung VPl, 1 VPI~ - PF, 

Anpassung der Enoscbergr~e gem E\NF-Be.sdlluss 

0 -Element 

Hartefa& 

Sonatlgn 

PÜS2006 

PÜS2007 

PUS2008 

MEA 

Netz11eräncler1119en gemaß § 26 ARegV 



Anlage 4 • 2011 Bayemwerl< AG 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messuna und Messstellenbetrieb 

m 201 1 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

1n 2011 tatsäehhch entstandene Kosten des Messstellenbetnebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Oinerenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2010 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

BKS-1211041-11 
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Anlage 3 2012 Bayemwef"IAG 8K8- t2ftOA t· 11 

Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gem. § 5 Abs. 1 AReaV des Jahres 2012 

Erlosobergrenze gemäß §' ARegV 

2 
Erforderliche lnansoruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemaß § 11 Abs 2 Satz 1 Nr 4 ARegV 

3 
Verrriedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV. 
§ 35 Abs 2 des EEG und § 4 Abs 3 de1 KWK-G 

4 
Kostenveranderung Messung J Messtellenbetneb 
Inkl. Maßnahmen gern § 21b EnWG 

nach S4 ARegV zulassige Er!Ose 

emelbare Erlöse 

tatsächlich ents1andene Kosten 

in EOG enthaltene Ansatze 

tatstchlich entstandene Kosten 

in EOG e'lthaltene Anattzo 

bei etfiz181'1ter Leistungsert>ringung entstehende 
Kostenverancterung 
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Vergleich Ertösobergrenzenbestandtelle 

Er1ötobergrenze 

Formolbeetandteile 

KA dnb 

KA vnb 

K.Ab 

Anpassung VPI, I VP10 • PF, 

Anpassung clef Er1osooergrenze gem. EWF-Besct11uss 

Q.ElemP.f'll 

Härtefall 

sonstiges 

POS2006 

PüS2007 

PUS2008 

MEA 

Netzveranderungen gemaß § 26 ARegV 

Sonstige$ 

........... 



Anlage 4 - 2012 Bayernwerk AG BKS-12/1041-11 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

in 2012 tetsachlich entstandene Kosten der Messung 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten cies Messstellenbetnet>s 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 
In der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenz.belrag 
(tatsächliche Ko,Sten 2010 - In der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

Angiben dll 
NlltltebWbel'I 

,.,.„['["w.. ....... „. ...... 



Anlage 5 BayemwmAG BKS-1211041-1 1 

Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31 .12.2012: 

Zinssatz 2013 
Zinsen 2013· 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31 .12.2013: 

EOG 

201 .4 

2015 

2016 
2017 
2018 

Efldl1•1ld Zlrt l J7> 
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